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Die Anerkennung VO  D Kirchen un
Religionsgemeinschaften 1n Osterreich
‚..oder: Wie geht der aa mıiıt Religionen um

bereitzustellen Dieses System stellt
Die Freiheit der relig1ösen Betätigung Vel-

sSeliner idealtypischen Varıante eın
dernes, einem zeitgemäßen eistungs-bietet nicht jedes staatliche Ordnungshan-

deln, sondern verlangt dieses oft geradezu. oriıentierten reiheits- und Staatsver-
Doch ind staa Festlegungen die- +t+ändnis verpflichtetes VOIL
n Bereich häufig umstritten Anläßlich
des uen Öösterreichischen Bundesgesetzes eligions- und Weltanschauungsfrei-

heit und konfessioneller Neutralitätüber die Rechtspersönlichkeit VO'  5 religiö-
I1 Bekenntnisgemeinschaften eriınnern eingebunden in eın umfassendes Kul-

Autoren Professoren und Uniıver- turverfassungsrecht dar, das nicht
sitätsassıstentin für Kirchenrecht den
Universitäten Linz und Wiıen dessen usgrenzung, sondern aktive plurali-
Vorgeschichte SOWIle die bisherigen stische ereinnahme VO  - Religion

die staatliche Öffentlichkeit orderRegelungen und unterzieht das NnNeue Gesetz
ıner ersten kritischen Prüfung. (Redaktion) einem derartigen System ıst die rechts-

staatlich einwandtfreie Verwirklichung
VO  a Parıtät VO  g essentieller Bedeutung
Im österreichischen Rechtssystem

Einführung kommt el der Differenzierung
anerkannte und nicht anerkannte

Das österreichische staatskirchenrecht- rchen un! Religionsgesellschaften
iche System bekennt sich einer Zzentrale Wertigkeit da der
paritätischen erkennung gesell- Gesetzgeber bei normatıver erück-
schaftlich relevanter Religionen ach ichtigung religiöser Interessen insbe-
allgemeinen Kriterien und eiıner posI1- sondere : auf anerkannte KuR bstellt
ven Berüc.  htigung der Sachbe- die Bedeutung, die einem legistisch
züglichkeiten VO  , eligion und Welt- einwandtreien „Anerkennungsrecht“
anschauung der Rechtsordnung. Der zukommt, jeg auf der and Bedauer-
tragende dieses Systems be- licherweise War 15 aber gerade dieser
steht darin, Religion und 'eltan- entrale Regelungsgegenstand des
schauung nıcht Sinne einNner aufge- Öösterreichischen elig1ons- und Welt-
ärt absolutistischen beziehungsweise anschauungsrechtes Jegistisch unbe-
paläoliberalen SGtaatstradition USZU- friedigend gelöst, wobei dieses Defizit
grenNzenN, sondern den entsprechenden UrCc. die Vorgangsweilse der ultus-
en für die pluralistische Herein- behörde, des Unterrichtsministeriums,
nahme VO:  - Religion die gesellschaft- och verschärft wurde. Die ber viele
liche nicht mıiıt staatlichen Institu- Jahre VO  - der Staatskirchenrechtslehre
tionen identifizierte ÖOffentlichkeit eingeforderte Rechtsstaatlichkeit SOWI1Ee

Vgl mıit weiterer Lit. 'erbert Kalb/Rıchard Potz/Brigitte Schinkele, Das Kreuz Klassenzimmer und
Gerichtssaal, Freistadt 1996, dies., Religion und Kirche weltanschaulic neutralen Verfassungs-

einige Perspektiven, 145 (1997),
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Die Anerkennung von Kirch~n und 
Religionsgemeinschaften in Osterreich 
... oder: Wie geht der Staat mit Religionen um? 

Die Freiheit der religiösen Betätigung ver­
bietet nicht jedes staatliche Ordnungshan­
deIn, sondern verlangt dieses oft geradezu. 
Doch sind staatliche Festlegungen in die­
sem Bereich häufig umstritten. Anläßlich 
des neuen österreichischen Bundesgesetzes 
über die Rechtspersönlichkeit von religiö­
sen Bekenntnisgemeinschaften erinnern 
unsere Autoren - Professoren und Univer­
sitätsassistentin für Kirchemecht an den 
Universitäten Linz und Wien - an dessen 
Vorgeschichte sowie an die bisherigen 
Regelungen und unterzieht das neue Gesetz 
einer ersten kritischen Prüfung. (Redaktion) 

I. Einführung 

Das österreichisehe staatskirchenrecht­
liche System bekennt sich zu einer 
paritätischen Anerkennung gesell­
schaftlich relevanter Religionen nach 
allgemeinen Kriterien und einer posi­
tiven Berücksichtigung der Sachbe­
züglichkeiten von Religion und Welt­
anschauung in der Rechtsordnung. Der 
tragende Gedanke dieses Systems be­
steht darin, Religion und Weltan­
schauung nicht im Sinne einer aufge­
klärt absolutistischen beziehungsweise 
paläoliberalen Staatstradition auszu­
grenzen, sondern den entsprechenden 
Rahmen für die pluralistische Herein­
nahme von Religion in die gesellschaft­
liche - nicht mit staatlichen Institu­
tionen identifizierte - Öffentlichkeit 

bereitzustellen. Dieses System stellt in 
seiner idealtypischen Variante ein mo­
dernes, einern zeitgemäßen leistungs­
orientierten Freiheits- und Staatsver­
ständnis verpflichtetes Modell von 
Religions- und Weltanschauungsfrei­
heit und konfessioneller Neutralität -
eingebunden in ein umfassendes Kul­
turverfassungsrecht - dar, das nicht 
Ausgrenzung, sondern aktive plurali­
stische Hereinnahme von Religion in 
die staatliche Öffentlichkeit fordert!. In 
einern derartigen System ist die rechts­
staatlich einwandfreie Verwirklichung 
von Parität von essentieller Bedeutung. 
Im österreichischen Rechtssystem 
kommt dabei der Differenzierung in 
anerkannte und nicht anerkannte 
Kirchen und Religionsgesellschaften 
(KuR) zentrale Wertigkeit zu, da der 
Gesetzgeber bei normativer Berück­
sichtigung religiöser Interessen insbe­
sondere'auf anerkannte KuR abstellt -
die Bedeutung, die einern legistisch 
einwandfreien "Anerkennungsrecht" 
zukommt, liegt auf der Hand. Bedauer­
licherweise war (ist) aber gerade dieser 
so zentrale Regelungsgegenstand des 
österreichischen Religions- und Welt­
anschauungsrechtes legistisch unbe­
friedigend gelöst, wobei dieses Defizit 
durch die Vorgangsweise der Kultus­
behörde, des Unterrichtsministeriums, 
noch verschärft wurde. Die über viele 
Jahre von der Staatskirchenrechtslehre 
eingeforderte Rechtsstaatlichkeit sowie 

Vgl. mit weiterer Lit. Herbert Kalb/Richard Potz/Brigitte SchinkeIe, Das Kreuz in Klassenzimmer und 
Gerichtssaal, Freistadt 1996, dies., Religion und Kirche im weltanschaulich neutralen Verfassungs­
staat - einige Perspektiven, in: ThPQ 145 (1997), 339-348. 
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Die Interessenegistische Verbesserung wurde VO' Berücksichtigung religiöser
Verfassungsgerichtsho (VIGH) se1ıit knüpfte den atus der anerkannten KuR d

nicht anerkannte Bekenntnisse blendete der1988 SE@1INeEeT echtsprechung VOTI - Gesetzgeber weitestgehend aQus der staatlichen
ereıte muiıt dem dieser Rechtspre- Öffentlichkeit Aul  n Ihnen wurde uch die Mög-
chungslinie folgenden Erkenntnis des lichkeit der Korporation und Erlangung privater

Rechtsfähigkeit IN  7 da das VereinsgesetzVerwaltungsgerichtshofes (VwGH)
VO] November 1867 1  SnS lıt „Reli-VO April 1997 sah sich auch der gionsgesellschaften überhaupt“” VO!  - der Anwen-

Gesetzgeber legistischen erun- dung ausnahm
gCn veranlafßt: mıiıt dem „Bundesgesetz Die Anerkennung beziehungsweise der dadurch
ber die echtspersönlichkeit VOI vermiülttelti :atus diente nach diesem Ver-
religiösen ekenntnisgemeinschaften ständnis dazu, „dem kirchlichen Leben CMN-

über die staatlichen Interessen wahren“ DieBGBI 19/ 1998 versuchte die „An
erkennungsproblematik” legistisch anerkannten galten als „privilegierte Cor-

poration(en. des Ööffentlichen Rechts dieverbessern? Materialien und die zeitgenössische Verwal-
tuUunNgspraXx1s Stellung, die dem Staat die
dazu korrespondierende Einflußnahme und
Ontrolle ermöglichte Konsequent WIT! deshalbI1 Die für die ktuelle Rechtslage 111 Motivenbericht ZU] „Katholikengesetzrelevanten Anerkennungsgrundlagen diese Materialien werden der Öösterreichischen

bis Zu epubli Staatskirchenrechtslehre generell Charak-
erisierung staatskirchenrechtlicher Grundan-
schauungen des ahrhunderts herangezogenDurch Staatsgrundgesetz VO!] 21 Dezem- festgestellt „Nun 1ST ber die öffentliche Stel-ber 1867 über die allgemeinen Rechte der Staats-

bürger wurde das Selbstbestimmungs- lung der Kirchen das vorzüglichste Medium,
recht der gesetzlich anerkannten anerkannt durch welches der staatliche FEinfluf( auf die

kirchlichen Verhältnisse vermiuttelt wird Dieund ihnen ©N Säkularisationsgarantie und Zurückdrängung der Kirchen clas PrivatrechtParıtäat verbürgt „Glaubens- und ewlssens-
freiheit“ verbürgte StG!  C die „Öffentliche würde daher pra.  SC} nicht als Reducierung der

eligionsausübung wurde jedoc als korporati- chlichen Macht sondern 1Ur als Schwächung
VCeCSs Grundrecht auf anerkannte KuR beschränkt der staatlıchen Aufsicht empfunden“?

StGG), den Anhängern gesetzlich Welche als „anerkannt“ galten, Wäar IT der
nicht anerkannten Bekenntnisses War 1L1UT die damaligen Verwaltungslehre eindeutig Neben
häusliche Religionsübung (Art. 16 der Katholischen Kirche alle Jene KußR die der
5tGG) kine diesbezügliche erung brachte bisherigen Gesetzgebung „toleriert wurden, das
TST der Staatsvertrag VOoNn St. Germain 1919, des- heißt die durch das Josephinische Toleranzpatent

Art en ÖOsterreichern das echt 1781 tolerierte Evangelische Kirche und
raumte, „Öffentlich oder prıvat jede Art VOIl die Griechisch-orthodoxe rche, elters
Glauben, Religion der ekenn!  15 frei die durch sogenannten „Judenpatente tolerierte
üben Israelitische Religionsgesellschaft®

Eine ausführliche Darstellung erscheint beim Verlag Österreich VO]  - Herbert Kalb/Richard
Potz/Brigitte CHIN. verfaßten Kurzkommentar „Anerkennung und Eintragung VO  5 Religions-
gemeinschaften”, Wien 1998

Weltanschauun
Aus der reichhaltigen Lit. neben der ı zıtierten auf: Brigitte Schinkele, Zur

sfreiheit Österreich, OAKR (1990), 5()—8 / die zıt1erten Normen sind,
wWEeIu nicht S angegeben, abgedruckt bei Inge Gampl/Richard Potz/Brigitte CHinNn:  €, ster-
reichisches Staatskirchenre: Bde., Wien 0-19 (Bd. 3 Vorbereitung).
Die zeitgenössische Verwaltungspraxis vermiüttelt ausführlich Pace (Hg.)I Ernst Mayrhofer’S
Handbuch für den politischen erwaltungsdienst ] den 1 Reichrathe vertretenen Königreichen
und Ländern, 4I Wien („Das Cultuswesen“).
Abdruck bei Paul Gautsch Frankenthurn, Die confessionellen Gesetze VO und Maı 1874
Wien 1874
Zu den Toleranzakten miıt welıterer Lit vgl 'eter Leisching, Die Römisch Katholische Kirche
Cisleithanien, dam Wandruszka/Peter Urbanitsch (Hg ), Die Habsburgermonarchie 848 -1918
Die Konfessionen, Wien 1985 1—-247 Of
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legistische Verbesserung wurde vom 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) seit 
1988 in seiner Rechtsprechung vor­
bereitet, mit dem dieser Rechtspre­
chungslinie folgenden Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) 
vom 28. April 1997 sah sich auch der 
Gesetzgeber zu legistischen Änderun­
gen veranlaßt: mit dem "Bundesgesetz 
über die Rechtspersönlichkeit von 
religiösen Bekenntnisgemeinschaften" , 
BGBl I 19/1998, versuchte er, die "An­
erkennungsproblematik" legistisch zu 
verbessem2• 

11. Die für die aktuelle Rechtslage 
relevanten Anerkennungsgrundlagen 
bis zur 2. Republik 

Durch Art. 15 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezem­
ber 1867 über die allgemeinen Rechte der Staats­
bürger (StGG) wurde das Selbstbestimmungs­
recht der gesetzlich anerkannten KuR anerkannt 
und ihnen u.a. eine Säkularisationsgarantie und 
Parität verbürgt. "Glaubens- und Gewissens­
freiheit" verbürgte Art. 14 StGG, die "öffentliche 
Religionsausübung" wurde jedoch als korporati­
ves Grundrecht auf anerkannte KuR beschränkt 
(Art. 15 StGG), den Anhängern eines gesetzlich 
nicht anerkannten Bekenntnisses war nur die 
häusliche Religionsübung gestattet (Art. 16 
StGG). Eine diesbezügliche Änderung brachte 
erst der Staatsvertrag von St. Germain 1919, des­
sen Art. 63 allen Österreichern das Recht ein­
räumte, "öffentlich oder privat jede Art von 
Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu 
üben" 3. 

Die Berücksichtigung religiöser Interessen 
knüpfte an den Status der anerkannten KuR an, 
nicht anerkannte Bekenntnisse blendete der 
Gesetzgeber weitestgehend aus der staatlichen 
Öffentlichkeit aus. Ihnen wurde auch die Mög­
lichkeit der Korporation und Erlangung privater 
Rechtsfähigkeit genommen, da das Vereinsgesetz 
vom 15. November 1867 in seinem § 3lit. a "Reli­
gionsgesellschaften überhaupt" von der Anwen­
dung ausnahm. 

Die Anerkennung beziehungsweise der dadurch 
vermittelte Status diente nach diesem Ver­
ständnis dazu, "dem kirchlichen Leben gegen­
über die staatlichen Interessen zu wahren". Die 
anerkannten KuR galten als "privilegierte Cor­
poration(en) des öffentlichen Rechts" - so die 
Materialien und die zeitgenössische Verwal­
tungspraxis4 -, eine Stellung, die dem Staat die 
dazu korrespondierende Einflußnahme und 
Kontrolle ermöglichte. Konsequent wird deshalb 
im Motivenbericht zum "Katholikengesetz" -
diese Materialien werden in der österreichischen 
Staatskirchenrechtslehre generell zur Charak­
terisierung staatskirchenrechtlicher Grundan­
schauungen des 19. Jahrhunderts herangezogen 
- festgestellt: "Nun ist aber die öffentliche Stel­
lung der Kirchen das vorzüglichste Medium, 
durch welches der staatliche Einfluß auf die 
kirchlichen Verhältnisse vermittelt wird. Die 
Zurückdrängung der Kirchen in das Privatrecht 
würde daher praktisch nicht als Reducierung der 
kirchlichen Macht, sondern nur als Schwächung 
der staatlichen Aufsicht empfunden" 5. 

Welche KuR als "anerkannt" galten, war in der 
damaligen Verwaltungslehre eindeutig. Neben 
der Katholischen Kirche alle jene KuR, die in der 
bisherigen Gesetzgebung "toleriert" wurden, das 
heißt die durch das josephinische Toleranzpatent 
1781 tolerierte Evangelische Kirche AB und HB 
sowie die Griechisch-orthodoxe Kirche, weiters 
die durch sogenannten "Judenpatente" tolerierte 
Israelitische Religionsgesellschaft6• 

Eine ausführliche Darstellung erscheint beim Verlag Österreich im von Herbert Kalb/Richard 
PotzlBrigitte Schinkele verfaßten Kurzkommentar "Anerkennung und Eintragung von Religions­
gemeinschaften", Wien 1998. 
Aus der reichhaltigen Lit. se~.neben der in Anm. 1 zitierten verwiesen auf: Brigitte Schinkele, Zur 
Weltanschauungsfreiheit in Osterreich, in: OAKR 39 (1990), 50-80; die zitierten Normen .. sind, 
wenn nicht anders angegeben, abgedruckt bei Inge Gampl/Richard PotzlBrigitte Schinkele, Oster­
reichisches Staatskirchenrecht, 2 Bde., Wien 1990-1993 (Bd. 3 in Vorbereitung). 
Die zeitgenössische Verwaltungspraxis vermittelt ausführlich A. Pace (Hg.), Ernst Mayrhofer's 
Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichrathe vertretenen Königreichen 
und Ländern, Bd. 4, Wien '1898 ("Das Cultuswesen"). 
Abdruck bei Paul Gautsch v. Frankenthurn, Die confessionellen Gesetze vom 7. und 20. Mai 1874, 
Wien 1874. 
Zu den Toleranzakten mit weiterer Lit. vgl. Peter Leisching, Die Römisch-Katholische Kirche in 
Cisleithanien, in: Adam Wandruszka/peter Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918: 
Die Konfessionen, Wien 1985, 1-247, 9f. 
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Notwendig wurde jedoch, eine Vorgangsweise Rechtsüberleitung 1945 den Rechts-
festzulegen, wI1ıe nicht anerkannte KulR den
Status ıner anerkannten KuR erwerben konn- bestand der epubli übergeführt.

owohl die grundrechtlichen Verbür-ten. Konkreter Anlaßfall wWwWarlr die Bildung der
Altkatholischen Kirche‘. Als Ausführungsgesetz Religionsfreiheit und Kır-
zZzu Art. StG'  C erging er Maı 1874 chenautonomie WI1e die azu kor-
das „GesetZzKalb — Potz - Schinkele/Die Anerkennung von Kirchen und Religionsgemeinschaften  175  Notwendig wurde jedoch, eine Vorgangsweise  Rechtsüberleitung 1945 in den Rechts-  festzulegen, wie nicht anerkannte KuR den  Status einer anerkannten KuR erwerben konn-  bestand der 2. Republik übergeführt.  Sowohl die grundrechtlichen Verbür-  ten. Konkreter Anlaßfall war die Bildung der  Altkatholischen Kirche”. Als Ausführungsgesetz  gungen - Religionsfreiheit und Kir-  zu Art. 15 StGG erging daher am 20. Mai 1874  chenautonomie — wie die dazu kor-  das „Gesetz ... betreffend die gesetzliche Aner-  kennung von Religionsgesellschaften“ (Anerken-  respondierenden einfachgesetzlichen  Bestimmungen (AnerkennungsG, Ver-  nungsG), das die Voraussetzungen für eine An-  erkennung normiert.  einsgesetz) entstammen — wie ausge-  Im sorgfältig abgefaßten Bericht des konfessio-  führt — dem staatskirchenhoheitlichen  nellen Ausschusses des Abgeordnetenhauses  Verständnis des 19. Jahrhunderts. Eine  wurde die Notwendigkeit und intendierte Ziel-  verfassungskonforme  Interpretation  setzung des AnerkennungsG, die paritätische  Konkretisierung des Art. 15 StGG, das Selbst-  dieser Bestimmungen verlangt beson-  bestimmungsrecht wie auch die Effektuierung  dere Anforderungen an die juristische  der Glaubens- und Gewissensfreiheit prägnant  Auslegung, denn es sind diese über-  aufgezeigt: „Die bisherige Gesetzgebung stellt  nämlich die anerkannten KuR einerseits, die  kommenen Normen an die gewandelte  ‚Anhänger eines gesetzlich nicht anerkannten  Verfassungs- und Bewußtseinslage an-  Religionsbekenntnisses‘ andererseits ohne alle  zupassen. Dieser unumgänglich not-  Vermittlung einander gegenüber. Jene sind pri-  wendige interpretative Modifikations-  vilegierte Corporationen mit einem reichen Maß  von öffentlichen Rechten und Ehren, diese hin-  vorgang läßt neue Sinngebung über-  kommener Regelungen zu, soweit sie  gegen bloß Individuen ohne jeden corporativen  Verband und ohne gesetzliche Möglichkeit,  lege artis im Wege juristischer Aus-  irgendwie einen solchen zu bilden. Es ist ihnen  legungsmethoden gewonnen werden.  zwar für ihre Person die volle Glaubens- und  Auf Grundrechtsebene wurde zum  Gewissensfreiheit, der unbekümmerte Genuß  Motor einer dynamischen Entwicklung  der bürgerlichen und politischen Rechte sowie  die Befugniß der häuslichen Religionsübung  die Europäische Menschenrechtskon-  grundgesetzlich verbürgt; aber es ist ihnen doch  vention (EMRK), der in Österreich  kein gesetzlicher Weg aufgethan, um ihrer  rückwirkend durch BVG BGBl 1964 /59  Confession die öffentliche Anerkennung und  dadurch die genossenschaftlichen Rechte zu  Verfassungsrang zugesprochen wurde.  gewinnen. Hier also liegt die Stelle, wo die  Im vorliegenden Zusammenhang ge-  staltete Art. 9 EMRK die Glaubens- und  Gesetzgebung ergänzend einzutreten und eine  empfindliche principielle Lücke auszufüllen  48  Gewissensfreiheit zu einer umfassen-  berufen ist  .  den Religions- und Weltanschauungs-  freiheit und führte insbesondere durch  die Rechtsprechung der Straßburger  II. Die Anerkennungsproblematik  Instanzen zu differenzierteren Abwä-  in der 2. Republik  gungsprozessen und einem vertieften  materiellen Verständnis?.  1. Die Rechtsproblematik bis zur  Die Frage der Anerkennung von Reli-  Neuordnung 1997  gionsgemeinschaften, eingebunden in  ein leistungsorientiertes Grundrechts-  verständnis, in eine umfassende Reli-  Die angeführten religionsrechtlichen  Regelungen wurden im Rahmen der  gions- und Weltanschauungsfreiheit,  Österreichs 1980, in: ÖAKR 31 (1980), 449ff.  Vgl. Karl Anderle, Staatskirchenrechtliche Bemerkungen zur Stellung der Altkatholischen Kirche  Abdruck bei Frankenthurn, Die konfessionellen Gesetze, 207ff.  Neben der hier in Anm. 3 zitierten Lit. vgl. Nikolaus Blum, Die Gedanken-, Gewissens- und Reli-  gionsfreiheit nach Art. 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Berlin 1990.betreffend die gesetzliche Aner-
kennung VO)]  } Religionsgesellschaften” (Anerken- respondierenden einfachgesetzlichen

Bestimmungen (AnerkennungsG, Ver-nungsG), das die Voraussetzungen für eiıne An-
erkennung normiert. einsgesetz) tstammen w1e SC-

sorgfältig abgefaßten Bericht des konfessio- führt dem staatskirchenhoheitlichen
nellen Ausschusses des Abgeordnetenhauses erständnis des Jahrhunderts Eine
wurde die Notwendigkeit und intendierte 1el- verfassungskonforme Interpretationsetzung des AnerkennungsG, die paritätische
Konkretisierung des StG' das Selbst- dieser Bestimmungen verlangt beson-
bestimmungsrecht w1e uch die Effektuierung ere Anforderungen die juristische
der Glaubens- und Gewissensfreiheit pragnant Auslegung, denn CD sind diese über-
aufgezeigt: „Die bisherige Gesetzgebung stellt
nämlich die anerkannten einerseıts, die kommenen Normen die gewandelte
; änger ines gesetzlich nicht anerkannten Verfassungs- und Bewulstseinslage
Religionsbekenntnisses’ andererseits ohne alle Dieser unumgänglic not-
Vermittlung einander gegenüber. Jene sind prIi- wendige interpretative Modifikations-
vilegierte Corporationen mit iınem reichen Ma{s
Von öffentlichen Rechten und Ehren, diese hin- VOrgang äßt eUeEe Sinngebung über-

kommener egelungen SOWeIlt S1ebloß Individuen ohne jeden corporatıven
Verband und ohne gesetzliche Möglichkeit, Jege artıs Wege Jjuristischer Aus-
irgendwie ınen solchen bilden. Es ist ihnen legungsmethoden SCWONNECN werden.
‚War für ihre Person die VO. aubens- und Auf Grundrechtsebene wurde ZU
Gewissensfreiheit, der unbekümmerte Genuß Motor einer dynamischen Entwicklungder bürgerlichen und politischen Rechte SOWI1eEe
die Befugniß der häuslichen Religionsübung die Europäische Menschenrechtskon-
grundgesetzlich verbürgt; ber ist ihnen doch vention der ÖOsterreich
kein gesetzlicher Weg aufgethan, ihrer rückwirkend Uurc BVG BGBI 1964 / 59
Confession die öffentliche Anerkennung und
dadurch die genossenschaftlichen Rechte ZUuU Verfassungsrang zugesprochen wurde.
gewinnen. Hier Iso liegt die Stelle, die vorhegenden usammenhang g-

staltete Art die Glaubens- undGesetzgebung ergänzend einzutreten und eiIne
empfindliche principielle Lücke auszufüllen

5
Gewissensfreiheit einer umfassen-

berufen ist den Religions- und Weltanschauungs-
reiheit und führte insbesondere Urc
die Rechtsprechung der traßburgerI1 Die Anerkennungsproblematik Instanzen differenzierteren bwä-

in der epubli ungSprozessech und einem vertieften
materiellen Verständnis

Die Rechtsproblematik bis ZUr Die rage der erkennung VOIN eli-
Neuordnung 1997 gionsgemeinschaften, eingebunden ın

eın leistungsorientiertes rundrechts-
verständnis, eiıne umfassende eli-Die ange  en religionsrechtlichen

Regelungen wurden ahmen der Z10NS- und Weltanschauungsfreiheit,

Osterreichs 1980, ÖOA'  Z 31 (1980), 449f£f.
Vgl Karl Anderle, Staatskirchenrechtliche Bemerkungen Z.U}3 Stellung der Altkatholischen Kirche

bei Frankenthurn, Die konfessionellen Gesetze, 207ff.
en der hier zıtıerten Lit. vgl. 1KOLlaus Blum, Die Gedanken-, Gewissens- und eli-
gionsfreiheit nach Art. der Europäischen Menschenrechtskonvention, erlın 1990.
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Notwendig wurde jedoch, eine Vorgangsweise 
festzulegen, wie nicht anerkannte KuR den 
Status einer anerkannten KuR erwerben konn­
ten. Konkreter Anlaßfall war die Bildung der 
Altkatholischen Kirche 7• Als Ausführungsgesetz 
zu Art. 15 StGG erging daher am 20. Mai 1874 
das "Gesetz ... betreffend die gesetzliche Aner­
kennung von Religionsgesellschaften" (Anerken­
nungsG), das die Voraussetzungen für eine An­
erkennung normiert. 
Im sorgfältig abgefaßten Bericht des konfessio­
nellen Ausschusses des Abgeordnetenhauses 
wurde die Notwendigkeit und intendierte Ziel­
setzung des AnerkennungsG, die paritätische 
Konkretisierung des Art. 15 StGG, das Selbst­
bestimmungsrecht wie auch die Effektuierung 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit prägnant 
aufgezeigt: "Die bisherige Gesetzgebung stellt 
nämlich die anerkannten KuR einerseits, die 
,Anhänger eines gesetzlich nicht anerkannten 
Religionsbekenntnisses' andererseits ohne alle 
Vermittlung einander gegenüber. Jene sind pri­
vilegierte Corporationen mit einem reichen Maß 
von öffentlichen Rechten und Ehren, diese hin­
gegen bloß Individuen ohne jeden corporativen 
Verband und ohne gesetzliche Möglichkeit, 
irgendwie einen solchen zu bilden. Es ist ihnen 
zwar für ihre Person die volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit, der unbekümmerte Genuß 
der bürgerlichen und politischen Rechte sowie 
die Befugniß der häuslichen Religionsübung 
grundgesetzlich verbürgt; aber es ist ihnen doch 
kein gesetzlicher Weg aufgethan, um ihrer 
Confession die öffentliche Anerkennung und 
dadurch die genossenschaftlichen Rechte zu 
gewinnen. Hier also liegt die Stelle, wo die 
Gesetzgebung ergänzend einzutreten und eine 
empfindliche principielle Lücke auszufüllen 
berufen ist',8. 

IH. Die Anerkennungsproblematik 
in der 2. Republik 

1. Die Rechtsproblematik bis zur 
Neuordnung 1997 

Die angeführten religionsrechtlichen 
Regelungen wurden im Rahmen der 

Rechtsüberleitung 1945 in den Rechts­
bestand der 2. Republik übergeführt. 
Sowohl die grundrechtlichen Verbür­
gungen - Religionsfreiheit und Kir­
chenautonomie - wie die dazu kor­
respondierenden einfachgesetzlichen 
Bestimmungen (AnerkennungsG, Ver­
einsgesetz) entstammen - wie ausge­
führt - dem staatskirchenhoheitlichen 
Verständnis des 19. Jahrhunderts. Eine 
verfassungskonforme Interpretation 
dieser Bestimmungen verlangt beson­
dere Anforderungen an die juristische 
Auslegung, denn es sind diese über­
kommenen Normen an die gewandelte 
Verfassungs- und Bewußtseinslage an­
zupassen. Dieser unumgänglich not­
wendige interpretative Modifikations­
vorgang läßt neue Sinngebung über­
kommener Regelungen zu, soweit sie 
lege artis im Wege juristischer Aus­
legungsmethoden gewonnen werden. 
Auf Grundrechtsebene wurde zum 
Motor einer dynamischen Entwicklung 
die Europäische Menschenrechtskon­
vention (EMRK) , der in Österreich 
rückwirkend durch BVG BGBl1964/59 
Verfassungsrang zugesprochen wurde. 
Im vorliegenden Zusammenhang ge­
staltete Art. 9 EMRK die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit zu einer umfassen­
den Religions- und Weltanschauungs­
freiheit und führte insbesondere durch 
die Rechtsprechung der Straßburger 
Instanzen zu differenzierteren Abwä­
gungsprozessen und einem vertieften 
materiellen Verständnis 9. 

Die Frage der Anerkennung von Reli­
gionsgemeinschaften, eingebunden in 
ein leistungsorientiertes Grundrechts­
verständnis, in eine umfassende Reli­
gions- und Weltanschauungsfreiheit, 

ygl. Karl Anderle, St'\iltskirchenrechtliche Bemerkungen zur Stellung der Altkatholischen Kirche 
Osterreichs 1980, in: OAKR 31 (1980), 449ff. 
Abdruck bei Frankenthurn, Die konfessionellen Gesetze, 207ff. 
Neben der hier in Anm. 3 zitierten Lit. vgl. Nikolaus Blum, Die Gedanken-, Gewissens- und Reli­
gionsfreiheit nach Art. 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Berlin 1990. 
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die daraus resultierenden An- Hinblick arauf WI1e sich das Selbst-
orderungen blieben aber lange Zeıt verständnis eiller Kirche der Religi-
21 Forderung der Lehre onsgemeinschaft Hinblick

auf staatsrechtliche rundkoordinaten
Das Aner.  NUNgZSs insbesondere [L Konfliktfall pra-

sentert 1Sst grundsätzlic: bejahen
ema: Anerkennungs! „WIird Sind jedoch die konkrete urch-
den ängern C1INE bisher gesetzli und die amı einhergehen-
nicht anerkannten Religionsbekennt- den Bewertungen Hıinblick auf die

die erkennung als Religi- religiöse und weltanschauliche Neutra-
erteilt sofern „ihre 1Lität des Staatesonsgesellschaft

Religionslehre, Gottesdienst ihre der Praxis sich jedoch für den
Verfassung die gewählte Benen- Anerkennungswerber die Vorausset-
Nnun nichts Gesetzwidriges der S1Ttt- ZUIL Von Anerkennungs als
lich Anstößiges enthält“ und e1N besondere ur anac 1Sst der
fern „die rrichtung und der Bestand „gesicherte Bestand eirer Kultusge-
wenigstens einer ach den orde- meinde”“” gefordert die Aner-
runsen dieses Gesetzes eingerichteten kennungsG JA  uUrcC. den Nachweis be-
ultusgemeinde gesichert ist  M4 dingt (ist), da{fs 1eselbe eichende
Wenn diese Voraussetzungen gegeben besitzt der auf gesetzlich g_
sind, „SOo WIF: die Anerkennung VO  5 stattete Weise aufzubringen VEIMMAS,
dem Kultusminister etz undes- die notigen gottesdienstlichen An-
mMmuınıSter für Unterricht und kultu- stalten die Erhaltung des Oorden(itlı:  en
relle Angelegenheiten ausgesprochen Seelsorgers und die rteilung e1i1es

(S geregelten eligionsunterrichts
sichern“ 10 Im ahmen der verwal-AÄAus Anerkennungs: sind die

Kons  anten für &21 (anerkennungs- tungsrechtlichen Prüfung wird Von der
ge KoR abzuleiten eligions- Kultusbehörde „qualitativer Ge-
lehre, Gottesdienst und Verfassung samtzustand”“ verlangt der — ent-
Unübersehbar 1ST der „Christliche Ver- sprechende prognostische Entschei-
stehenshorizont der Wege der VerTr- dung zuläfßt Die Schwierigkeiten bei
fassungskonformen Interpretation der onkretisierung dieses unbe-
„durchbrechen ist So wird beispiels- Gesetzesbegriffs führten oft-

das Erfordernis des „Gottesdien- mals Verzögerungen eziehungs-
sStes Sinne S orhandenseins dazu, da{s äge unNner-

„irgendwie gearteter kultischer Akte edigt blieben il

interpretiert Problematisch 1St die Prü- Das Anerkennungs! regelt aber S
fung der Gesetz- und Sittenwidrigkeit LLULE die erkennung, sondern enthält
dieser Voraussetzungen Eine grund- auch Bestimmungen ber die Urganıi-
Satzlıche Prüfungsbefugnis des Staates Satıon und den ufbau der anerkann

10  } urch die staatliche Übernahme der Kosten für den Religionsunterricht der gesetzlich anerkann-
ten KußR hinfälli;

11 So wird etw.: hinsichtlich der Mitgliederzahl informell bei manchen Anerkennungswerbern
auf 2000 abgestellt, demgegenüber hatten ber bei der 1983 anerkannten Buddchhistischen eli-
gionsgesellschaft bis ZU) Tag der konstituierenden Mitgliederversammlung VO: 1983 I11UTLTE

Personen Antrag auf ufnahme gestellt, vgl Gampl/Potz/Schinkele, Österreichisches
Staatskirchenrecht, 1/ 4772 Anm.
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sowie die daraus resultierenden An­
forderungen blieben aber lange Zeit 
eine bloße Forderung der Lehre. 

1.1 Das AnerkennungsG 

Gemäß § 1 AnerkennungsG "wird 
den Anhängern eines bisher gesetzlich 
nicht anerkannten Religionsbekennt­
nisses ... die Anerkennung als Religi­
onsgesellschaft ... erteilt" sofern "ihre 
Religionslehre, ihr Gottesdienst, ihre 
Verfassung sowie die gewählte Benen­
nung nichts Gesetzwidriges oder sitt­
lich Anstößiges enthält" (Z. 1) und so­
fern "die Errichtung und der Bestand 
wenigstens einer nach den Anforde­
rungen dieses Gesetzes eingerichteten 
Kultusgemeinde gesichert ist" (Z. 2). 
Wenn diese Voraussetzungen gegeben 
sind, "so wird die Anerkennung von 
dem Kultusminister Getzt: Bundes­
minister für Unterricht und kultu­
relle Angelegenheiten) ausgesprochen" 
(§ 2). 
Aus § 1 Z. 1 AnerkennungsG sind die 
Konstituanten für eine (anerkennungs­
fähige) KoR abzuleiten - Religions­
lehre, Gottesdienst und Verfassung. 
Unübersehbar ist der "christliche Ver­
stehenshorizont" , der im Wege der ver­
fassungskonformen Interpretation zu 
"durchbrechen" ist. So wird beispiels­
weise das Erfordernis des "Gottesdien­
stes" im Sinne eines Vorhandenseins 
"irgendwie gearteter kultischer Akte" 
interpretiert. Problematisch ist die Prü­
fung der Gesetz- und Sittenwidrigkeit 
dieser Voraussetzungen. Eine grund­
sätzliche Prüfungsbefugnis des Staates 

im Hinblick darauf, wie sich das Selbst­
verständnis einer Kirche oder Religi­
onsgemeinschaft (KoR) im Hinblick 
auf staatsrechtliche Grundkoordinaten 
- insbesondere im Konfliktfall - prä­
sentiert, ist grundsätzlich zu bejahen, 
diffizil sind jedoch die konkrete Durch­
führung und die damit einhergehen­
den Bewertungen im Hinblick auf die 
religiöse und weltanschauliche Neutra­
lität des Staates. 
In der Praxis erwies sich jedoch für den 
Anerkennungswerber die Vorausset­
zung von § 1 Z. 2 AnerkennungsG als 
eine besondere Hürde. Danach ist der 
"gesicherte Bestand einer Kultusge­
meinde" gefordert, die - so § 5 Aner­
kennungsG - "durch den Nachweis be­
dingt (ist), daß dieselbe hinreichende 
Mittel besitzt, oder auf gesetzlich ge­
stattete Weise aufzubringen vermag, 
um die nötigen gottesdienstlichen An­
stalten, die Erhaltung des ordentlichen 
Seelsorgers und die Erteilung eines 
geregelten Religionsunterrichts zu 
sichern"lO. Im Rahmen der verwal­
tungsrechtlichen Prüfung wird von der 
Kultusbehörde ein "qualitativer Ge­
samtzustand" verlangt, der eine ent­
sprechende prognostische Entschei­
dung zuläßt. Die Schwierigkeiten bei 
der Konkretisierung dieses unbe­
stimmten Gesetzesbegriffs führten oft­
mals zu Verzögerungen beziehungs­
weise sogar dazu, daß Anträge uner­
ledigt blieben H. 

Das AnerkennungsG regelt aber nicht 
nur die Anerkennung, sondern enthält 
auch Bestimmungen über die Organi­
sation und den Aufbau der anerkann-

10 Durch die staatliche Übernahme der Kosten für den Religionsunterricht der gesetzlich anerkann­
ten KuR hinfällig. 

11 So wird etwa hinsichtlich der Mitgliederzahl informell bei manchen Anerkennungswerbern 
auf 2000 abgestellt, demgegenüber hatten aber bei der 1983 anerkannten Buddhistischen Reli­
gionsgesellschaft bis zum Tag der konstituierenden Mitgliederversamrnlung vo~ 17.7.1983 nur 
83 Personen einen Antrag auf Aufnahme gestellt, vgl. Gampl/potz/Schinkele, Osterreichisches 
Staatskirchenrecht, Bd. 1,472 Anrn. 4. 
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ten KußR, also ber die Regelung der kein anfechtbarer Verwaltungsakt, vielmehr
äußeren Verhältnisse S0 finden sich handle 5 ıch bei ıner Ablehnung ines Aner-

kennungsansuchens 1LUr [L eiıne behördlicheBestimmungen Der die Errichtung Erklärung, daß die Behörde keinen Anerken-
VO!  > Kultusgemeinden SS f), die nungsakt setizen wolle („Verordnungsthese  //) 14.
Statuten 8 6), den Beitritt VO  - Ange- Dieser Rechtsauffassung entsprechend Sind auch

die bisherigen Anerkennungen gemäß Anerken-hörigen anderer anerkannter KuR und
die Mitgliedschaft (S8 /£), die Organı- nungs mittels erledigt worden . Allerdings

hatte diese Vorgangsweise fatale Konsequenzensatıon und den Seelsorger der ultus- für den Anerkennungswerber. Da Art. 132 B-V'  C
gemeinde (88 9—13), die Hereinbrin- eiıne wGH Beschwerde das orliegen 1Nnes

der ultussteuer (S 14) und die rechtswidrigen Bescheids und Art 132
B-VG eine Säumnisbeschwerde VO!]  5 inemStaatsaufsicht 15) ffen geblieben Rechtsanspruch auf bescheidmäßige Erledigung1st die Regelung eıner allfälligen ber- abhängig macht, War der erkennungsan-ennung der erkennung . spruch nicht durchsetzbar. Der Anerkennungs-
werber durfte sich muıt dem VO]  3 Spielbüchler
diesem Zusammenhang formulierten Satz tro-Die Durchsetzbarkeit der sten, wonach „sich Behörden vielleicht uch

Anerkennung pflichtgemäß verhalten“”, eın Wunsch, der durch
die Praxis der Kultusbehörde allerdings S  Pn

Die Rechtsform der erkennung ist strıttig un! erfüllt wurde.
gehö aufgrund der damit verbundenen Konse- Um dem Anerkennungswerber zielführende
UCNZEN für den Anerkennungswerber „den Rechtsschutz- und Rechtsdurchsetzungsmög-
meistbehandelten TIhemen des österreichischen ichkeiten ermöglichen, eın eil der
Staatskirchenrechts“ Schnizer) 1 Lehre, die Anerkennung mUuUsse mittels (Rechts-
Das Unterrichtsministerium als Kultusbehörde gestaltungs-)Bescheid („Bescheid-

these
erfolgen

SOWIE der wGH bis seinem Erkenntnis VO: //) l
April 1997 vertraten die Auffassung, dafß die Eine vermittelnde Position nahm Inge amp.

erkennung Verordnungsweg AUSZUSDIE- ein, die ausgehend VO!]  - den Rechtswirkungen
hen sel. Im Falle der Nichtanerkennung ergehe der erkennung für die Anerkennung mıiıft-

12 Die Aberkennung nach Wegftall VO]  - Anerkennungsvoraussetzungen kann 1Ur mittels Gesetz el-

folgen.
13 Aus der LEeUEÄIeN Jteratur vgl Herbert Kalb, „Stufenweise Anerkennun H Einige Überlegungen

ZUTIN Anerkennungsgesetz, Robert Prantner, erlın 1991, 199—213, ders., Durchsetzbarer
Rechtsans ruch auf Anerkennun Bemerkun ZUm Verfassungsgerichtshoferkenntnis VO

150/99, OAK 41 (1991), 113-124; ders., Nochmals ZU Anerkennun G-

gesetz emerkungen ZU Beschluß des Verfass gerichtshofes VO!] 1992, —  'r
(1992), 351—-362, ders., Die GerichtshöSdes öffentlichen Rechts und die rechtliche

Durchsetzung der Anerkennung VO]  5 Kirchen und Keligionsgesellschaften eine Besprechun
des Verwaltungsgerichtshofbeschlusses VO] 22.3.1993, 1993), 468 —-479; Jens
Budischowsky, Anerkennung VO]  5 Kirchen und Religionsgesellschaften, Verordnungserlassung und
Säumnisbeschwerde, OJZ (1 997), 401—-422
us:  1C. begründet wGH Slg 2965 A/1953 un wGH Slg A/1982; Aus den neuerIen

Stellungnahmen bekennt sich Budischowsky, Anerkennung, ZUr „Verordnun sthese“.
Es handelt sich die Altkatholische Kirche, GBI 1877 /99 ic. BGBI die Herrnhuter
Brüdergemeine, (@))| 880/40 icl BGBI (mangels Mitgliedern wird VO!  5 ıner „ruhen-
den Anerkennung” gesprochen); die Methodistenkirche, BGBI 1951/74; die Mormonen, BGBI
/die Armenisch-apostolische Kirche, BGBI 1983/72; die Neuapostolische Kirche, BGBI

die Buddhistische Religionsgesellschaft, BGBI 983/72; die Syrisch-orthodoxe Kirche,
BGBI 129 Nur der Islam wurde durch eSE) anerkannt Gesetz VO] Juli 19172 betreffend
die Anerkennung der Anhänger des Islams als eli ionsgesellschaft, GBI idE BGBI
64/1988, dessen Anwendungsbereich Urc die Au ebung der Wendung „nach hanefitischem
Rıtus” durch VtIGH-FErkenntnis VO' erweitert wurde; vgl Rıchard Potz, Die Anerken-
NUNM: der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich, ohannes Schwartländer Hg.) Frei-
heit der Religion. Christentum und slam unter dem ‚pruc der Menschenrechte, Maınz 1990,
135146
Aus der neueren ıteratur siehe ZUIIN Beispiel Kalb (vgl hier, Anm. 13) und 0S Aıichlreiter,
Osterreichisches Verordnungsrecht, 1/ Wiıen 1988, 143
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ten KuR, also über die Regelung der 
äußeren Verhältnisse. So finden sich 
Bestimmungen über die Errichtung 
von Kultusgemeinden (§§ 4 f), die 
Statuten (§ 6), den Beitritt von Ange­
hörigen anderer anerkannter KuR und 
die Mitgliedschaft (§§ 7f), die Organi­
sation und den Seelsorger der Kultus­
gemeinde (§§ 9-13), die Hereinbrin­
gung der Kultussteuer (§ 14) und die 
Staatsaufsicht ( 3 15). Offen geblieben 
ist die Regelung einer allfälligen Aber­
kennung der Anerkennung l2• 

kein anfechtbarer Verwaltungsakt, vielmehr 
handle es sich bei einer Ablehnung eines Aner­
kennungsansuchens nur um eine behördliche 
Erklärung, daß die Behörde keinen Anerken­
nungsakt setzen wolle ("Verordnungsthese") 14. 

Dieser Rechtsauffassung entsprechend sind auch 
die bisherigen Anerkennungen gemäß Anerken­
nungsG mittels VO erledigt worden 15. Allerdings 
hatte diese Vorgangsweise fatale Konsequenzen 
für den Anerkennungswerber. Da Art. 132 B-VG 
eine VwGH Beschwerde an das Vorliegen eines 
rechtswidrigen Bescheids bindet und Art. 132 
B-VG eine SäUlnnisbeschwerde von einem 
Rechtsanspruch auf bescheidmäßige Erledigung 
abhängig macht, war der Anerkennungsan­
spruch nicht durchsetzbar. Der Anerkennungs­
werber durfte sich mit dem von Spielbüchler in 
diesem Zusammenhang formulierten Satz trö­
sten, wonach "sich Behörden vielleicht auch 
pflichtgemäß verhalten", ein Wunsch, der durch 
die Praxis der Kultusbehörde allerdings nicht 
erfüllt wurde. 

1.2 Die Durchsetzbarkeit der 
Anerkennung 

Die Rechtsform der Anerkennung ist strittig und 
gehört aufgrund der damit verbundenen Konse­
quenzen für den Anerkennungswerber zu "den 
meistbehandelten Themen des österreichischen 
Staatskirchenrechts" (H. Schnizer) 13. 

Um dem Anerkennungswerber zielführende 
Rechtsschutz- und Rechtsdurchsetzungsmög­
lichkeiten zu ermöglichen, vertrat ein Teil der 
Lehre, die Anerkennung müsse mittels (Rechts­
gestaltungs-)Bescheid erfolgen ("Bescheid­
these") 16. 

Das Unterrichtsministerium als Kultusbehörde 
sowie der VwGH bis zu seinem Erkenntnis vom 
28. April 1997 vertraten die Auffassung, daß die 
Anerkennung im Verordnungsweg auszuspre­
chen sei. Im Falle der Nichtanerkennung ergehe 

Eine vermittelnde Position nahm Inge Gampl 
ein, die - ausgehend von den Rechtswirkungen 
der Anerkennung - für die Anerkennung mit-

12 

13 

15 

16 

Die Aberkennung nach Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen kann nur mittels Gesetz er-
folgen. .. 
Aus der neueren Literatur vgl. Herbert Kalb, "Stufenweise Anerkennung". Einige Uberlegungen 
zum Anerkennungsgesetz, in: FS Robert Prantner, Berlin 1991, 199-213, ders., Durchsetzbarer 
Rechtsanspruch auf Anerkennung? - Bemerkungen zum Verfassungsgerichtshoferkenntnis vom 
12.12.1988, B 13/88, 150/99, in: OAKR 41 (1991), 113-124; ders., Nochmals zum Anerkennungs­
ges~~z - Bemerkungen zum Beschluß des Verfassungsgerichtshofes vom 25.6.1992, G 282/91-14, 
in: OAKR 42 (1992), 351-362, ders., Die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts und die rechtliche 
Durchsetzung der Anerkennung von Kirchen und Religionsg~sellschaften - eine Besprechung 
des Verwaltungsgerichtshofbeschlusses vom 22.3.1993, in: OAKR 43 (1993), 468-479; Jens 
Budischowsky, Anerkennu.J:1g von Kirchen und Religionsgesellschaften, Verordnungserlassung und 
Säumnisbeschwerde, in: OJZ 52 (1997), 401-422. 
Ausführlich begründet in VwGH Slg 2965 A/1953 und VwGH Slg 10833 A/1982; Aus den neueren 
Stellungnahmen bekennt sich Budischowsky, Anerkennung, zur "Verordnungsthese". 
Es handelt sich um: die Altkatholische Kirche, RGBl1877 /99 idF BGBI1924/176; die Herrnhuter 
Brüdergemeine, RGB!1880/40 idF BGB11924/176 (mangels Mitgliedern wird von einer "ruhen­
den Anerkennung" gesprochen); die Methodistenkirche, BGBI 1951/74; die Mormonen, BGB! 
1955/229; die Armenisch-apostolische Kirche, BGBI 1983/72; die Neuapostolische Kirche, BGB! 
1975/524; die Buddhistische Religionsgesellschaft, BGBI 1983/72; die Syrisch-orthodoxe Kirche, 
BGB!1988/129. Nur der Islam wurde durch Gesetz anerkannt (Gesetz vom 15. Juli 1912 betreffend 
die Anerkennung der Anhänger des Islams als Religionsgesellschaft, RGBI 159/1912 idF BGBI 
164/1988, dessen Anwendungsbereich durch die Aufhebung der Wendung "nach hanefitischem 
Ritus" durch VfGH-Erkenntnis vom 10.12.1987 ~!Weitert wurde; vgl. Richard Potz, Die Anerken­
nung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Osterreich, in: Johannes Schwartländer (Hg.), Frei­
heit der Religion. Christentum und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte, Mainz 1990, 
135-146. 
~us der neueren Literatur siehe zum Beispiel Kalb (vgl. hier, Anm. 13) und Jose! W. Aichlreiter, 
Osterreichisches Verordnungsrecht, Bd. 1, Wien 1988, 143. 
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tels eın!  at, Ablehnungsfall bejahte S1e baren Anspruch einräume, dürften die verfas-
jedoch eın rechtliches Interesse auf bescheid- sungsrechtlich vorgesehene Unterscheidung VO]  -

mäßigen Ausspruch ”. Diese Konzession die anerkannten und NUC| anerkannten keine
Bescheidthese führte ber der ”raxIis keiner verschiedenen Rechtsfolgen geknüpft werden.
‚Ösung der Anerkennungsproblematik, da dar- Einerseits läge eın Verstofß den Gleich-
A der Erlaß der AnerkennungsVO bei Erfül- heitsgrundsatz VOTL, andererseits uch eine Ver-
Jung der Anerkennungsvoraussetzungen auf letzung des Rechtsstaatlichkeitsgebots, welches
dem Boden der traclitionellen Verwaltungsdog- impliziere, ein VO Gesetz eingeräumter
matik S  ba abzuleiten WAar. Anspruch auch eechtlich durchsetzbar seın
Bewegung die festgefahrenen Fronten Von müsse!?. Offen ließ der VfG allerdings, wıe auf
„Verordnungs-” und „Bescheidthese”, zwischen dem Boden der traditionellen Verwaltungs-
denen die Anerkennungswerber „aufgerieben” rechtsdogmatik die erzwingen ist. Der
wurden, brachte die echtsprechung des VfiG. Gerichtshof konnte jedoch seine Auffassung
dem erstmals 1988 die Möglichkeit gegeben Zusammenhang mıit Beschwerden VO)]  - Mıt-
wurde, dieser rage Posıtion ZUuU beziehen. gliedern des Öösterreichischen Zweigs der Zeugen

wWar die Weigerung der Finanzbehörden, Jehovas hinsichtlich ihrer über Jahre unerledig-
den Verein „Scientology-Kirche Österreich“ VOIIl ten Anerkennungsanträge vertiefen. br präzisier-
der Gewerbesteuer befreien, denn eıne solche eıne Position dahingehend, da{fs der wGH
Befreiung War SC Abs. BAÖO ıT für äumnisverfahren ‚War nıcht berechtigt sel,
„Zwecke, durch deren Erfüllun

Blgesetzlich AaneT- eine erlassen, wohl ber ınen positiven
kannte KuR gefördert werden zulässig. Die der negatıven Feststellungsbescheid“. Aus-
„Scientology-Kirche“ rief den ViG CM gehend VoNn dieser Rechtsansicht bejahte der

B-V|( und machte der abgabenrechtli- VfG uch ınen „negatıven Kompetenzkon-
hen Differenzierung zwischen anerkannten und flikt” 21 und legte die Zuständigkeit des wGH
nıicht anerkannten eine Verletzung des 1mM Säumnisverfahren fest“ TOTZ einiger dog-
Gleichheitsgrundsatzes geltend. diesem Z u- matischer Unklarheiten hat der wGH für viele
ammenhang verwlıies der fGH auf seine ständi- eobachter eigentlich überraschend die Rechts-

Rechtsprechung, wonach die Differen- ansicht lapidarer Kürze übernommen. Mitt-
zierung anerkannte und S  r anerkannte erweile hat die Kultusbehörde ebenfalls ihre
keine verfassungsrechtlichen Bedenken este- DPraxis revidiert und den Anerkennungsantrag
hen. Einfachgesetzliche Rechtsvorschriften, die der Zeugen Jehovas muiıt Bescheid abgelehnt.

diese Unterscheidung anknüpfen, selen Ver- Diese Dynamik SOWIE die medienwirksame Dis-
fassungsrechtlich unbedenklich, „Wenn diese kussion über religiöse Bewegungen und
Unterscheidung SaC| begründbar ist und Weltanschauungsgruppierungen veranlaßten
We: ferner die Anerkennung nach sachlichen den Gesetzgeber, legistisch tätig zZzu werden.

bar ist“ Daraus leitet der VfG ınen urchsetz-
Gesichtspunkten erfolgt und178  Kalb - Potz — Schinkele/Die Anerkennung von Kirchen und Religionsgemeinschaften  tels VO eintrat, im Ablehnungsfall bejahte sie  baren Anspruch einräume, dürften an die verfas-  jedoch ein rechtliches Interesse auf bescheid-  sungsrechtlich vorgesehene Unterscheidung von  mäßigen Ausspruch”, Diese Konzession an die  anerkannten und nicht anerkannten KuR keine  Bescheidthese führte aber in der Praxis zu keiner  verschiedenen Rechtsfolgen geknüpft werden.  Lösung der Anerkennungsproblematik, da dar-  Einerseits läge ein Verstoß gegen den Gleich-  aus der Erlaß der AnerkennungsVO bei Erfül-  heitsgrundsatz vor, andererseits auch eine Ver-  lung der Anerkennungsvoraussetzungen auf  letzung des Rechtsstaatlichkeitsgebots, welches  dem Boden der traditionellen Verwaltungsdog-  impliziere, daß ein vom Gesetz eingeräumter  matik nicht abzuleiten war.  Anspruch auch rechtlich durchsetzbar sein  Bewegung in die festgefahrenen Fronten von  müsse!*. Offen ließ der VfGH allerdings, wie auf  „Verordnungs-“ und „Bescheidthese“, zwischen  dem Boden der traditionellen Verwaltungs-  denen die Anerkennungswerber „aufgerieben“  rechtsdogmatik die VO zu erzwingen ist. Der  wurden, brachte die Rechtsprechung des VfGH,  Gerichtshof konnte jedoch seine Auffassung im  dem erstmals 1988 die Möglichkeit gegeben  Zusammenhang mit Beschwerden von Mit-  wurde, in dieser Frage Position zu beziehen.  gliedern des österreichischen Zweigs der Zeugen  Anlaß war die Weigerung der Finanzbehörden,  Jehovas hinsichtlich ihrer über Jahre unerledig-  den Verein „Scientology-Kirche Österreich“ von  ten Anerkennungsanträge vertiefen. Er präzisier-  der Gewerbesteuer zu befreien, denn eine solche  te seine Position dahingehend, daß der VWGH  Befreiung war gem. 8 38 Abs. 1 BAO nur für  im Säumnisverfahren zwar nicht berechtigt sei,  „Zwecke, durch deren Erfüllun  8  80  gesetzlich aner-  eine VO zu erlassen, wohl aber einen — positiven  kannte KuR gefördert werden  zulässig. Die  oder negativen — Feststellungsbescheid”. Aus-  „Scientology-Kirche“ rief den VfGH gem. Art.  gehend von dieser Rechtsansicht bejahte der  144 B-VG an und machte in der abgabenrechtli-  VfGH auch einen „negativen Kompetenzkon-  chen Differenzierung zwischen anerkannten und  flikt“?! und legte die Zuständigkeit des VWGH  nicht anerkannten KuR eine Verletzung des  im Säumnisverfahren fest”. Trotz einiger dog-  Gleichheitsgrundsatzes geltend. In diesem Zu-  matischer Unklarheiten hat der VWGH - für viele  sammenhang verwies der VfGH auf seine ständi-  Beobachter eigentlich überraschend — die Rechts-  ge Rechtsprechung, wonach gegen die Differen-  ansicht in lapidarer Kürze übernommen. Mitt-  zierung in anerkannte und nicht anerkannte KuR  lerweile hat die Kultusbehörde ebenfalls ihre  keine verfassungsrechtlichen Bedenken beste-  Praxis revidiert und den Anerkennungsantrag  hen. Einfachgesetzliche Rechtsvorschriften, die  der Zeugen Jehovas mit Bescheid abgelehnt.  an diese Unterscheidung anknüpfen, seien ver-  Diese Dynamik sowie die medienwirksame Dis-  fassungsrechtlich unbedenklich, „wenn diese  kussion über neue religiöse Bewegungen und  Unterscheidung sachlich begründbar ist und  Weltanschauungsgruppierungen  veranlaßten  wenn ferner die Anerkennung nach sachlichen  den Gesetzgeber, legistisch tätig zu werden.  bar ist“. Daraus leitet der VfGH einen durchsetz-  Gesichtspunkten erfolgt und ... auch durchsetz-  Zwei grundsätzliche Modelle zu einer legisti-  schen Bewältigung standen zur Auswahl:  baren Rechtsanspruch auf Anerkennung ab. Die  a) Eine grundsätzliche Weichenstellung, welche  Anerkennung sei im Verordnungsweg auszu-  die Frage der Anerkennung auf der Folie des  sprechen, im Falle der Nichtanerkennung habe  Konzepts einer positiven Berücksichtigung der  ein entsprechender Bescheid zu ergehen. Gehe  Sachbezüglichkeiten von Religion und Weltan-  man von der gegenteiligen Rechtsmeinung aus,  schauung im Kontext eines umfassenden Kul-  wonach das AnerkennungsG keinen durchsetz-  turverfassungsrechts als Verwirklichung der  17  Inge Gampl, Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien-New York 1971; Letztlich folgte sie hier  Robert Höslinger, Die gesetzliche Anerkennung einer Religionsgesellschaft, in: ÖAKR 4 (1953),  18  288-—294.  Zu dieser Thematik vgl. Martin Denk, Die Berücksichtigung religiöser Interessen im Steuer- und  Abgabenrecht, 2 Teile (Linzer kanonistische Beiträge, Bd. 6), Linz 1995.  19  VfSlg 11.931/1988.  VfSlg 13.134/1992; 13.721/1994; 13.801/1994.  21  VfGH vom 4.10.1995, K 1-9/94; zu dieser problematischen Sichtweise  vgl. Peter Bernard, Das  l  Höchstgericht oder: Was ist ein negativer Kompetenzkonflikt, in: Herbert Hal  er etc. (Hg.), Staat und  Recht. FS Günther Winkler, Wien-New York 1997, 89-99, ders., Aus der böhmischen Hofkanzlei  oder... Szenen einer Verfassungsehe, in: ÖJZ 1997, 161-164.  Erkenntnis vom 4.10.1995, K 1-9/94. In ähnlicher Weise wie die Zeugen Jehovas bekämpften  die Bahä’i die Untätigkeit der Behörde (VfGH 16.3.1995, B 2693/94; Erkenntnis vom 4.12.1995  K 1-11/94).uch durchsetz- Zwel grundsätzliche odelle Zzu ıner Jegisti-

schen Bewältigung standen ZUrTr Auswahl:
baren Rechtsanspruch auf Anerkennung ab Die a) FEine grundsätzliche Weichenstellung, welche
Anerkennung sel Verordnungsweg USZU- die Frage der erkennung auf der Folie des
sprechen, der Nichtanerkennung habe Konzepts ıner positiven Berücksichtigung der
eın entsprechender Bescheid zZu ergehen. Gehe Sachbezüglichkeiten vVon Religion und Weltan-
mm VO]  5 der gegenteiligen Rechtsmeinung Aaus, schauung Kontext ınes umfassenden Kul-
wonach das AnerkennungsG keinen durchsetz- turverfassungsrechts als Verwirklichung der

17 Inge ampl, ÖOsterreichisches taatskirchenrecht, 1en-New ork 1971; Letztlich folgte S1e hier
ObDer'! Öslinger, Die gesetzliche Anerkennung iner Religionsgesellschaft, OAKR (1953),
288 —9294
7u dieser Thematik vgl Martın Denk, Die Berücksichtigung religiöser Interessen ım Steuer- und

abenrecht, Teile ınzer kanonistische Beiträge, 6/ Linz 1995
19 VfSlg 1988

VfSlig 1992; 1994; 1994
V{IG' VO] 4,10.1995, 1-9/ ZUu cdieser problematischen Sichtweise Peter Bernard, DasPHöchstgericht oder: Was ı eın negatıver Kompetenzkonflikt, Herbert Hal eifc. (Hg.), SGtaat und
echt. Günther Winkler, Wien-New 'ork 1997, 89—99, ders., Aus der b6ö|  schen Hofkanzlei
oder. Szenen iner Verfassungsehe, ÖJZ 1997, 61-1
Erkenntnis VO 4.10.1995, 1-9/ ähnlicher Weise wI1e die Zeugen Jehovas bekämpften
die Bahäl’ı die Untätigkeit der Behörde VIGH 6.3.1995, 2693 /94; Erkenntnis VO] 4.12.1995

—11/94)
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tels VO eintrat, im Ablehnungsfall bejahte sie 
jedoch ein rechtliches Interesse auf bescheid­
mäßigen Ausspruch 17. Diese Konzession an die 
Bescheidthese führte aber in der Praxis zu keiner 
Lösung der Anerkennungsproblematik, da dar­
aus der Erlaß der AnerkennungsVO bei Erfül­
lung der Anerkennungsvoraussetzungen auf 
dem Boden der traditionellen Verwaltungsdog­
matik nicht abzuleiten war. 
Bewegung in die festgefahrenen Fronten von 
"Verordnungs-" und "Bescheidthese", zwischen 
denen die Anerkennungswerber "aufgerieben" 
wurden, brachte die Rechtsprechung des VfGH, 
dem erstmals 1988 die Möglichkeit gegeben 
wurde, in dieser Frage Position zu beziehen. 
Anlaß war die Weigerung der Finanzbehörden, 
den Verein "Scientology-Kirche Österreich" von 
der Gewerbesteuer zu befreien, denn eine solche 
Befreiung war gern. § 38 Abs. 1 BAO nur für 
"Zwecke, durch deren Erfüllung gesetzlich aner­
kannte KuR gefördert werden 18" zulässig. Die 
"Scientology-Kirche" rief den VfGH gern. Art. 
144 B-VG an und machte in der abgabenrechtli­
chen Differenzierung zwischen anerkannten und 
nicht anerkannten KuR eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes geltend. In diesem Zu­
sammenhang verwies der VfGH auf seine ständi­
ge Rechtsprechung, wonach gegen die Differen­
zierung in anerkannte und nicht anerkannte KuR 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken beste­
hen. Einfachgesetzliche Rechtsvorschriften, die 
an diese Unterscheidung anknüpfen, seien ver­
fassungsrechtlich unbedenklich, "wenn diese 
Unterscheidung sachlich begründbar ist und 
wenn ferner die Anerkennung nach sachlichen 
Gesichtspunkten erfolgt und ... auch durchsetz­
bar ist". Daraus leitet der VfGH einen durchsetz­
baren Rechtsanspruch auf Anerkennung ab. Die 
Anerkennung sei im Verordnungsweg auszu­
sprechen, im Falle der Nichtanerkennung habe 
ein entsprechender Bescheid zu ergehen. Gehe 
man von der gegenteiligen Rechtsmeinung aus, 
wonach das AnerkennungsG keinen durchsetz-

baren Anspruch einräume, dürften an die verfas­
sungsrechtlich vorgesehene Unterscheidung von 
anerkannten und nicht anerkannten KuR keine 
verschiedenen Rechtsfolgen geknüpft werden. 
Einerseits läge ein Verstoß gegen den Gleich­
heitsgrundsatz vor, andererseits auch eine Ver­
letzung des Rechtsstaatlichkeitsgebots, welches 
impliziere, daß ein vom Gesetz eingeräumter 
Anspruch auch rechtlich durchsetzbar sein 
müsse l9• Offen ließ der VfGH allerdings, wie auf 
dem Boden der traditionellen Verwaltungs­
rechtsdogmatik die VO zu erzwingen ist. Der 
Gerichtshof konnte jedoch seine Auffassung im 
Zusammenhang mit Beschwerden von Mit­
gliedern des österreichischen Zweigs der Zeugen 
Jehovas hinsichtlich ihrer über Jahre unerledig­
ten Anerkennungsanträge vertiefen. Er präzisier­
te seine Position dahingehend, daß der VwGH 
im Säumnisverfahren zwar nicht berechtigt sei, 
eine VO zu erlassen, wohl aber einen - positiven 
oder negativen - Feststellungsbescheid20• Aus­
gehend von dieser Rechtsansicht bejahte der 
VfGH auch einen "negativen Kompetenzkon­
flikt" 21 und legte die Zuständigkeit des VwGH 
im Säumnisverfahren fest ll. Trotz einiger dog­
matischer Unklarheiten hat der VwGH - für viele 
Beobachter eigentlich überraschend - die Rechts­
ansicht in lapidarer Kürze übernommen. Mitt­
lerweile hat die Kultusbehörde ebenfalls ihre 
Praxis revidiert und den Anerkennungsantrag 
der Zeugen Jehovas mit Bescheid abgelehnt. 
Diese Dynamik sowie die medienwirksame Dis­
kussion über neue religiöse Bewegungen und 
Weltanschauungsgruppierungen veranlaßten 
den Gesetzgeber, legistisch tätig zu werden. 
Zwei grundsätzliche Modelle zu einer legisti­
schen Bewältigung standen zur Auswahl: 
a) Eine grundsätzliche Weichenstellung, welche 
die Frage der Anerkennung auf der Folie des 
Konzepts einer positiven Berücksichtigung der 
Sachbezüglichkeiten von Religion und Weltan­
schauung im Kontext eines umfassenden Kul­
turverfassungsrechts als Verwirklichung der 

17 Inge Gampl, Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien-New York 1971; Letztlicl).. folgte sie hier 
Robert Höslinger, Die gesetzliche Anerkennung einer Religionsgesellschaft, in: OAKR 4 (1953), 
288-294. 

18 

J9 

20 

2J 

22 

Zu dieser Thematik vgl. Martin Denk, Die Berücksichtigung religiöser Interessen im Steuer- und 
Abgabenrecht, 2 Teile (Linzer kanonistische Beiträge, Bd. 6), Linz 1995. 
VfSlg 11.931/1988. 
VfSlg 13.134/1992; 13.721/1994; 13.801/1994. 
VfGH vom 4.10.1995, K 1-9/94; zu dieser problematischen Sichtweise vgl. Peter Bernard, Das 
Höchstgericht oder: Was ist ein negativer Kompetenzkonflikt, in: Herbert Haller etc. (Hg.), Staat und 
Recht. FS Günther Winkler, Wien-New York 1997, 89-99, ders., Aus der böhmischen Hofkanzlei 
oder ... Szenen einer Verfassungsehe, in: ÖJZ 1997, 161-164. 
Erkenntnis vom 4.10.1995, K 1-9/94. In ähnlicher Weise wie die Zeugen Jehovas bekämpften 
die Bahä'i die Untätigkeit der Behörde (VfGH 16.3.1995, B 2693/94; Erkenntnis vom 4.12.1995 
K1-11/94). 
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(primär individuellen) Religions- un! Weltan- Das kommt auch arın Z
schauungsfreiheit rege Dies eın grund- Ausdruck, da{fs eini1ge verfassungs-sätzliches Überdenken der tarken Anknüpfung
des Öösterreichischen Staatskirchenrechts n rechtliche Bedenken, die egenüber
Status des „Anerkanntseins”, des Ööffentlich- dem ZUrC Begutachtung ausgesandten
reCc|  iıchen :atus der anerkannten KußR, des vorgebracht worden f
Selbstbestimmungsrechts wıe des „Privilegien-
bündels” für anerkannte KuR un! insbesondere

nicht in entsprechender Weise isku-
tiert wurden, wenngleic ihneneiıne zeitgemäße Justierung der umfassenden

Religions- und Weltanschauungsfreiheit” w1e manchen en Rechnung getragen
der religiösen und weltanschaulichen Neutralität worden ist. So wurden beispielsweisedes Staates erfordert“*. die ursprünglichen ber den Geset-

Wie beinahe ZU erwarten, wurde dieser zesvorbehalt des Art Abs der Uro-zukunftsorientierte und anspruchsvolle Weg
NC gewählt, stattdessen eiıne „systemkonforme päischen Menschenrechtskonvention
Keparatur” versucht. Zurückgegriffen wurde hinausgehenden Versagungs- bezie-
dabei auf das der lteratur diskutierte Z/wel- hungsweise Auflösungsgründe Ver-
Stufen Modell Stufe die Erlangung der prıva-
ten Rechtsfähigkeit durch Schaffung ınes fassungskonformer Weise umformu-
„Sondervereinsrechtes”; Stufe die Anerken- liert Die der Regierungsvorlage
HU unter gleichzeitiger Novellierung der An- VOTSCNOMMENEN Erweiterungen,
erkennungsvoraussetzung nach die Notwendigkeit ersagung

beziehungsweise Auflösung „insbe-
sondere bei Aufforderung einem

Die Neuregelung: Das BundesG ber mıiıt Strafe bedrohten gesetzwldrigen
die Rechtspersönlichkeit ON reli- Verhalten, bei einer Behinderung der
gz10sen Bekenntnissen psychischen n  icklung VOINl Heran-

wachsenden, bei Verletzung der pPSY-
Entsprechend diesem zweigliedrigen hischen Integrität und bei Anwen-
Konzept S1€e. das A  d  AInı 1998 Kraft dung psychotherapeutischer o_

Gesetz ber die Rechtsper- den, insbesondere zZu Zwecke der
ist,SO  eit VO:  5 religiösen Bekenntnis- Glaubensvermittlung“ gegeben

gemeinschaften“ einen verfassungs- erscheint als eiıne zulässige onkre-
rechtlich selit langem gebotenen tisıerung des verfassungsrechtlichen
welıteren atus für Religionsgemein- Gesetzesvorbehaltes. Gerade bei „eın-
chaften VOT, und ZW alr orm eines griffsnahen“ Gesetzen“” eın sOl-
„Sondervereinsrechts” für „eingetra- ches handelt S sich zweiftelsohne
SsCNHNC ekenntnisgemeinschaften“”. Das 1fft den infachen Gesetzgeber eiıne
plötzlich vorhandene politische Inter- besondere Determinierungspflicht.
CSSC „Sekten“ brachte es aber mıt Man wird wohl VOINl einer ernoNnten
sich, da{fs das VO Konzept her VelI- „Sicherheitsempfindlichkeit“ der g_
nünftige Gesetzesvorhaben den Cha- genständlichen aterie ausgehen kön-
rakter einer Anlaßgesetzgebung enNn, doch ist 1 Hinblick darauf,

Vgl Statt vieler Stefan uckel, Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung. Die verfas-
sungsrechtlichen Garantien religiöser Freiheit unter veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen,
Berlin 1997

24 Vgl die hier, Anm. genannte Lit.
25 Vgl die hier, genannte Lit.
26 amıt hat mMan offenbar auf die typischen Vorwürtfe gegenüber Sclentology un! religiösen

Bewegungen mıiıt asiıatiıschem Hintergrund reaglert.
Walter Berka, Das „eingriffsnahe Gesetz”“” und die grundrechtliche Interessensabwägung,
Heinz ayer etc. (Hg.), Staatsrecht Theorie und Praxis, Walter, Wien 1991, 3761
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(primär individuellen) Religions- und Weltan­
schauungsfreiheit regelt. Dies hätte ein grund­
sätzliches Überdenken der starken Anknüpfung 
des österreichischen Staatskirchenrechts am 
Status des "Anerkanntseins", des öffentlich­
rechtlichen Status der anerkannten KuR, des 
Selbstbestimmungsrechts wie des "Privilegien­
bündels" für anerkannte KuR und insbesondere 
eine zeitgemäße Justierung der umfassenden 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 23 wie 
der religiösen und weltanschaulichen Neutralität 
des Staates erfordert24• 

b) Wie beinahe zu erwarten, wurde dieser 
zukunftsorientierte und anspruchsvolle Weg 
nicht gewählt, stattdessen eine "systemkonforme 
Reparatur" versucht. Zurückgegriffen wurde 
dabei auf das in der Literatur diskutierte Zwei­
Stufen Modell: 1. Stufe die Erlangung der priva­
ten Rechtsfähigkeit durch Schaffung eines 
"Sondervereinsrechtes"; 2. Stufe die Anerken­
nung unter gleichzeitiger Novellierung der An­
erkennungsvoraussetzung25• 

2. Die Neuregelung: Das BundesG über 
die Rechtspersönlichkeit von reli­
giösen Bekenntnissen 

Entsprechend diesem zweigliedrigen 
Konzept sieht das am 9.1.1998 in Kraft 
getretene Gesetz über die Rechtsper­
sönlichkeit von religiösen Bekenntnis­
gemeinschaften 26 einen - verfassungs­
rechtlich seit langem gebotenen -
weiteren Status für Religionsgemein­
schaften vor, und zwar in Form eines 
"Sondervereinsrechts" für "eingetra­
gene Bekenntnisgemeinschaften" . Das 
plötzlich vorhandene politische Inter­
esse an "Sekten" brachte es aber mit 
sich, daß das vom Konzept her ver­
nünftige Gesetzesvorhaben den Cha­
rakter einer Anlaßgesetzgebung an-

nahm. Das kommt auch darin zum 
Ausdruck, daß einige verfassungs­
rechtliche Bedenken, die gegenüber 
dem zur Begutachtung ausgesandten 
Entwurf vorgebracht worden waren, 
nicht in entsprechender Weise disku­
tiert wurden, wenngleich ihnen in 
manchen Punkten Rechnung getragen 
worden ist. So wurden beispielsweise 
die ursprünglichen - über den Geset­
zesvorbehalt des Art. 9 Abs. 2 der Euro­
päischen Menschenrechtskonvention 
hinausgehenden - Versagungs- bezie­
hungsweise Auflösungsgründe in ver­
fassungskonformer Weise umformu­
liert. Die in der Regierungsvorlage 
vorgenommenen Erweiterungen, wo­
nach die Notwendigkeit zur Versagung 
beziehungsweise Auflösung "insbe­
sondere bei Aufforderung zu einem 
mit Strafe bedrohten gesetzwidrigen 
Verhalten, bei einer Behinderung der 
psychischen Entwicklung von Heran­
wachsenden, bei Verletzung der psy­
chischen Integrität und bei Anwen­
dung psychotherapeutischer Metho­
den, insbesondere zum Zwecke der 
Glaubensvermittlung" gegeben ist, 
erscheint als eine zulässige Konkre­
tisierung des verfassungsrechtlichen 
Gesetzesvorbehaltes. Gerade bei "ein­
griffsnahen" Gesetzen 27 - um ein sol­
ches handelt es sich zweifelsohne -
trifft den einfachen Gesetzgeber eine 
besondere Determinierungspflicht. 
Man wird wohl von einer erhöhten 
"Sicherheitsempfindlichkeit" der ge­
genständlichen Materie ausgehen kön­
nen, doch ist im Hinblick darauf, 

23 Vgl. statt vieler Stefan Muckei, Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung. Die verfas­
sungsrechtlichen Garantien religiöser Freiheit unter veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, 
Berlin 1997. 

" Vgl. die hier, Anm. 1 genannte Lit. 
25 Vgl. die hier, Anm. 13 genannte Lit. 
26 Damit hat man offenbar auf die typischen Vorwürfe gegenüber Scientology und neuen religiösen 

Bewegungen mit asiatischem Hintergrund reagiert. 
27 Walter Berka, Das "eingriffsnahe Gesetz" und die grundrechtliche Interessensabwägung, in: 

Heinz Mayer etc. (Hg.), in: Staatsrecht in Theorie und Praxis, FS Robert Walter, Wien 1991, 37-61. 
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da{fs eın Vereinigungsverbot als Ma(f{(s- och durch Abgrenzungsschwierig-
nahme eiıner präventiven OnNntrolle keiten zwischen Religion und Welt-
einen besonders schweren ingri anschauung verstärkt werden. Ent-
eın Freiheitsrecht darstellt, eine SCHNAUC sprechend dem umfassenden grund-
Spezifi  ation der efahr und einer rechtlichen Schutz wird deutsch-
nachvollziehbaren Ontrolle no  en- sprachigen Schrifttum unter einer
dig, unterer indung den Religions- der Weltanschauungsge-
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es meıilnscha wesentlichen „jeder
gehtelwesentlich auch die Ent- usammenschlufßf VO  = Personen, Cdie
scheidung, ob allfällige Begrenzungen das Weltganze universell begreifen
bereits 1m Schutzbereich des Grund- und die Stellung des Menschen der
echtes hinzuzusetzen der diese auf Welt aus dieser umfassenden Weltsicht
der ene der Grundrechtss  anken erkennen und bewerten suchen
vorzunehmen Sind. SOWI1E diese Übereinstimmung umfas-
Was die erste Stufe die Eintragung als send bezeugen und anac. handeln
religiöse Bekenntnisgemeinschaft be- wollen” , verstanden. er diese
trl. besteht der Hauptkri  P rundauffassung auf einem persön-

der Mitgliederzahl. Im Hinblick dar- en Gottesglauben der ıst bei Ab-
auf, da{f die Konkretisierung des ung eiınes olchen doch Irans-
sich aus der Religionsfreiheit ergeben- zendenzDeZug gegeben, dann handelt
den konstitutionellen Grundstatus sich Religion beziehungsweise
geht, erscheint die geforderte von religiöse Weltanschauung.
300 uDernoO. Dafs diese CN- urc das eue Gesetz wird jedoch
ber dem U, der 100 vorsah, nicht ZUur eın Iyp VO  5 eligions-

och erhöht wurde, legt die Ver- gemeinschaft geschaffen, sondern
werden „zusätzliche Voraussetzun-mutung nahe, habe inzwischen

recherchiert, da{fß einige kleine Religi- &4  gen für eiIne erkennung 1m Sinne
onsgemeinschaften zwischen 100 und des Anerkennungsgesetzes 18574 1L1OT-

300 itglieder en. Demgegenüber miert, WOorın auch die Hauptprobleme
geht die herrschende Praxis entspre- dieses Gesetzes egen
en:! der VO'  - Lehre und Rechtspre- 11 Abs lautet: „Zusätzliche Voraus-
chung vorgenomMMeENeEN Vereinsdefini- setzungen180  Kalb — Potz — Schinkele/Die Anerkennung von Kirchen und Religionsgemeinschaften  daß ein Vereinigungsverbot als Maß-  noch durch Abgrenzungsschwierig-  nahme einer präventiven Kontrolle  keiten zwischen Religion und Welt-  einen besonders schweren Eingriff in  anschauung verstärkt werden. Ent-  ein Freiheitsrecht darstellt, eine genaue  sprechend dem umfassenden grund-  Spezifikation der Gefahr und einer  rechtlichen Schutz wird im deutsch-  nachvollziehbaren Kontrolle notwen-  sprachigen Schrifttum wunter einer  dig, stets unter strikter Bindung an den  Religions- oder Weltanschauungsge-  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es  meinschaft im wesentlichen „jeder  geht dabei wesentlich auch um die Ent-  Zusammenschluß von Personen, die  scheidung, ob allfällige Begrenzungen  das Weltganze universell zu begreifen  bereits im Schutzbereich des Grund-  und die Stellung des Menschen in der  rechtes hinzuzusetzen oder diese auf  Welt aus dieser umfassenden Weltsicht  der Ebene der Grundrechtsschranken  zu erkennen und zu bewerten suchen  vorzunehmen sind.  sowie diese Übereinstimmung umfas-  Was die erste Stufe — die Eintragung als  send bezeugen und danach handeln  religiöse Bekenntnisgemeinschaft — be-  wollen“?, verstanden. Beruht diese  trifft, so besteht der Hauptkritikpunkt  Grundauffassung auf einem persön-  in der Mitgliederzahl. Im Hinblick dar-  lichen Gottesglauben oder ist bei Ab-  auf, daß es um die Konkretisierung des  lehnung eines solchen doch Trans-  sich aus der Religionsfreiheit ergeben-  zendenzbezug gegeben, dann handelt  den konstitutionellen Grundstatus  es sich um Religion beziehungsweise  geht, erscheint die geforderte Zahl von  religiöse Weltanschauung.  300 überhöht. Daß diese Zahl gegen-  Durch das neue Gesetz wird jedoch  über dem Entwurf, der 100 vorsah,  nicht nur ein neuer Typ von Religions-  sogar noch erhöht wurde, legt die Ver-  gemeinschaft geschaffen, sondern es  werden  „zusätzliche Voraussetzun-  mutung nahe, man habe inzwischen  recherchiert, daß einige kleine Religi-  gen“ für eine Anerkennung im Sinne  onsgemeinschaften zwischen 100 und  des Anerkennungsgesetzes 1874 nor-  300 Mitglieder haben. Demgegenüber  miert, worin auch die Hauptprobleme  geht die herrschende Praxis entspre-  dieses Gesetzes liegen.  chend der von Lehre und Rechtspre-  8 11 Abs. 1 lautet: „Zusätzliche Voraus-  chung vorgenommenen Vereinsdefini-  setzungen .... sind  tion bei der Bildung „gewöhnlicher“  1. Bestand als Religionsgemeinschaft durch min-  Vereine von einer Mindestmitglieder-  destens 20 Jahre, davon mindestens 10 Jahre als  zahl von drei aus?.  religiöse Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtsper-  Besondere Probleme werden sich in  sönlichkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes,  2. Anzahl der Angehörigen in der Höhe von  der Praxis hinsichtlich der Begriffsbe-  mindestens 2vT der Bevölkerung Österreichs  stimmung von Religion ergeben, die  nach der letzten Volkszählung,  28  Da die geplante Reform des Vereinsrechtes nach den neuesten Meldungen offenbar abgesagt  wurde, ist weiterhin von der Geltung des 8 3 lit. a VereinsG (siehe oben) auszugehen. Es soll aber  die Praxis generell dahingehend geändert werden, daß sich nunmehr auch Religionsgemein-  schaften als solche (nicht nur als Hilfsvereine mit religiösem Teilzweck) nach dem VereinsG kon-  stituieren können. Man wird daher drei Gruppen von Religionsgemeinschaften zu unterscheiden  haben: gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften, eingetragene Bekenntnis-  emeinschaften und nach dem VereinsG konstituierte Religionsgemeinschaften.  Vgl. Paul Kirchhof, Die Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen  Rechts, in: Josef Listl, Dieter Pirson (Hg.) Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik  Deutschland, Bd. 1, Berlin 1994, 680f.sSind
tion bei der ung „gewöhnlicher“ Bestand als Religionsgemeinschaft durch
Vereine VO:  z einer Mindestmitglieder- destens Jahre, davon mindestens als
zahl VO  5 Trel1 1Us religiöse Bekenntnisgemeinscha: mıit Rechtsper-
Besondere TODIleme werden sich sönlichkeit 1Im Sinne dieses Bundesgesetzes,

nzahl der Angehörigen der Höhe VO]  5der Praxis 1C der Begriffsbe- mindestens 2v'T der Bevölkerung Österreichs
stimmung VO:  5 Religion ergeben, die nach der etzten Volkszählung,

Da clie geplante Reform des 'ereinsrechtes nach den neuesten Meldungen offenbar abgesagt
wurde, ist weiterhin VO  b der Geltung des S lit. VereinsG (siehe en auszugehen. Es soll Der
die Praxıs generell dahingehend geändert werden, daß sich nunmehr auch Religionsgemein-
chaften als solche (nicht als Hilfsvereine mıt relig1ıösem Teilzweck) nach dem VereinsG kon-
stitueren können. Man wird daher drei Gruppen VO  S Religionsgemeinschaften unterscheiden
haben gesetzlich anerkannte Kirchen unı: Religionsgesellschaften, eingetragene Bekenntnis-

emeinschaften und nach dem VereinsG konstituierte Religionsgemeinschaften.
Vgl aul Kirchhof, Die rchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaften des Öffentlichen
S, 0SE) 15 Dieter Pırson Hg.) Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik
Deutschland, 1I Berlin 1994, 680f.
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daß ein Vereinigungsverbot als Maß­
nahme einer präventiven Kontrolle 
einen besonders schweren Eingriff in 
ein Freiheitsrecht darstellt, eine genaue 
Spezifikation der Gefahr und einer 
nachvollziehbaren Kontrolle notwen­
dig, stets unter strikter Bindung an den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es 
geht dabei wesentlich auch um die Ent­
scheidung, ob allfällige Begrenzungen 
bereits im Schutzbereich des Grund­
rechtes hinzuzusetzen oder diese auf 
der Ebene der Grundrechtsschranken 
vorzunehmen sind. 
Was die erste Stufe - die Eintragung als 
religiöse Bekenntnisgemeinschaft - be­
trifft, so besteht der Hauptkritikpunkt 
in der Mitgliederzahl. Im Hinblick dar­
auf, daß es um die Konkretisierung des 
sich aus der Religionsfreiheit ergeben­
den konstitutionellen Grundstatus 
geht, erscheint die geforderte Zahl von 
300 überhöht. Daß diese Zahl gegen­
über dem Entwurf, der 100 vorsah, 
sogar noch erhöht wurde, legt die Ver­
mutung nahe, man habe inzwischen 
recherchiert, daß einige kleine Religi­
onsgemeinschaften zwischen 100 und 
300 Mitglieder haben. Demgegenüber 
geht die herrschende Praxis entspre­
chend der von Lehre und Rechtspre­
chung vorgenommenen Vereinsdefini­
tion bei der Bildung "gewöhnlicher" 
Vereine von einer Mindestmitglieder­
zahl von drei aus 28• 

Besondere Probleme werden sich in 
der Praxis hinsichtlich der Begriffsbe­
stimmung von Religion ergeben, die 

noch durch Abgrenzungsschwierig­
keiten zwischen Religion und Welt­
anschauung verstärkt werden. Ent­
sprechend dem umfassenden grund­
rechtlichen Schutz wird im deutsch­
sprachigen Schrifttum unter einer 
Religions- oder Weltanschauungsge­
meinschaft im wesentlichen "jeder 
Zusammenschluß von Personen, die 
das Weltganze universell zu begreifen 
und die Stellung des Menschen in der 
Welt aus dieser umfassenden WeItsicht 
zu erkennen und zu bewerten suchen 
sowie diese Übereinstimmung umfas­
send bezeugen und danach handeln 
wollen" 29, verstanden. Beruht diese 
Grundauffassung auf einem persön­
lichen Gottesglauben oder ist bei Ab­
lehnung eines solchen doch Trans­
zendenzbezug gegeben, dann handelt 
es sich um Religion beziehungsweise 
religiöse Weltanschauung. 
Durch das neue Gesetz wird jedoch 
nicht nur ein neuer Typ von Religions­
gemeinschaft geschaffen, sondern es 
werden "zusätzliche Voraussetzun­
gen" für eine Anerkennung im Sinne 
des Anerkennungsgesetzes 1874 nor­
miert, worin auch die Hauptprobleme 
dieses Gesetzes liegen. 
§ 11 Abs. 1 lautet: "Zusätzliche Voraus­
setzungen .... sind: 

1. Bestand als Religionsgemeinschaft durch min­
destens 20 Jahre, davon mindestens 10 Jahre als 
religiöse Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtsper­
sönlichkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes, 
2. Anzahl der Angehörigen in der Höhe von 
mindestens 2vT der Bevölkerung Österreichs 
nach der letzten Volkszählung, 

28 Da die geplante Reform des Vereinsrechtes nach den neuesten Meldungen offenbar abgesagt 
wurde, ist weiterhin von der Geltung des § 3 lit. a VereinsG (siehe oben) auszugehen. Es soll aber 
die Praxis generell dahingehend geändert werden, daß sich nunmehr auch Religionsgemein­
schaften als solche (nicht nur als Hilfsvereine mit religiösem Teilzweck) nach dem VereinsG kon­
stituieren können. Man wird daher drei Gruppen von Religionsgemeinschaften zu unterscheiden 
haben: gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften, eingetragene Bekenntnis­
gemeinschaften und nach dem VereinsG konstituierte Religionsgemeinschaften. 

29 Vgl. Paul Kirchhof, Die Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, in: lose! Listl, Dieter Pirson (Hg.) Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd. 1, Berlin 1994, 680f. 
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erwendung der innahmen unı des Ver- och azu ir Fällen deutlich
INOSECNS für relig1öse Zwecke WOZU uch - der unterschritten wurde, WI1e beispiels-religiösen Zielsetzung begründete gememnnutz1-

und mildtätige Zwecke zählen), die erkennung der Herrn-
posıtıve Grundeinstellung gegenüber Gesell- huter-Brüdergemeine S1e umfa{fßte

schaft und aa ach der Volkszählung 1890 268 Mit-
keine gesetzwidrige örung des Verhältnisses glieder aber auch die der hi-

Zu den bestehenden gesetzlich anerkannten stischen ReligionsgesellschaftKirchen und Religionsgesellschaften SON-

gReligionsgemeinschaften 198352 Gerade das eispie
uddhismus, also e1Nner der großen

Nein durch die geforderte Miıt- Weltreligionen, macht die Problematik
gliederzahl kommt e1Nner SCTA- derartiger Normierungen deutlich

nıicht zuletzt deshalb weil dieserezu prohibitiven Erschwerung des
Erlangens der öffentlich-rechtlichen gemä Selbstverständnis kein

Mitgliedschaftsrec Sinne EeUTro-Stellung als „gesetzlich anerkannte
Was schon die Unzulänglichkeit päisch-westlicher Tradıuon kennt Dafs

dieses onzeptes deutlich Mac die nunmehrige Zahl eutlic hoch
MsStan:! dem auch insoferne beson- gegriffen 1St 1 auch der MStAN:
ere Bedeutung zukommt als die [l da{f bezogen auf die letzte Volkszäh-

lung, LUr der derzeit anerkanntenden :atus des Anerkanntseins g_
knüpften Rechtsfolgen die Grund- Religionsgemeinschaften (Katholische
rechtssphäre hineinreichen Die AÄus- Kirche, Evangelische rche, Grie-

chisch-orientalische Kirche, Islamischeformung des verfassungsrechtlichen
Gleichheitssatzes als allgemeines Sach- Glaubensgemeinschaft und

knapp die Itkatholische rche) dieselichkeitsgebot kann heute als fester Be-
STandtel der Öösterreichischen rund- Voraussetzungen erfüllen würden Da

rechtsdogmatik angesehen werden“ derzeit LLUTL 11 der die erkennung
egehrenden Gruppen, na  ich dieDieses Sachgesetzlichkeitsprinzip Vel-

langt bei Wahrung eines rechtspoliti- Zeugen Jehovas, die geforderte Anhän-
gerz aufweist Ware eiN! posıtıveschen pielraums des Gesetzgebers

Maf{(s (1 Zweckmäßigkeit rledigung er übrigen äge V OI

und Vertretbarkeit eliNner Regelung vornherein ausgeschlossen Der
Zumutbarkei er‘! Hinblick auf die ben geänderte echt-

den Betroffenen un den Sachge- sprechung des wCGH unmehr SC
ene „durchsetzbare Rechtsanspruchgebenheiten“ el wird wohl auch

die Diskrepanz zwıschen den nunmehr auf erkennung wird damit weıltge-
geforderten und den VO:  D den bereits hend unterlaufen Wie Nn unter sSol-
anerkannten tatsächlich er  en chen Bedingungen den atus einer

Voraussetzungen eachten S@111 Bekenntnisgemeinschaft als „Vorstufe
der erkennung bezeichnen kann,Die unmehr geforderte Mitglieder- 1ST unerfindlichzahl VO  j 16 000 entspricht eiller Ver-

achtfachung der VO  } der Praxis bisher Besonders eutlic wird die Proble-
ANSCHOMNMUNCHECN VO:  } 2.000 die matik dieser Bestimmung auch

OZ  = 1991,
aa vieler Michael OLl0ubDel Die Sachlichkeitsprüfung des allgemeinen Gleichheitssatzes,
Gerhard 0 Das Sachlichkeitsprinzip als Ausformung des Gleichheitsgrundsatzes, ster-

32
reichische Steuer-Zeitung 1989,
Vgl 11
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3. Verwendung der Einnahmen und des Ver­
mögens für religiöse Zwecke (wozu auch in der 
religiösen Zielsetzung begründete gemeinnützi­
ge und mildtätige Zwecke zählen), 
4. positive Grundeinstellung gegenüber Gesell­
schaft und Staat, 
5. keine gesetzwidrige Störung des Verhältnisses 
zu den bestehenden gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften sowie son­
stigen Religionsgemeinschaften. 

Allein durch die nun geforderte Mit­
gliederzahl kommt es zu einer gera­
dezu prohibitiven Erschwerung des 
Erlangens der öffentlich-rechtlichen 
Stellung als "gesetzlich anerkannte 
KoR", was schon die Unzulänglichkeit 
dieses Konzeptes deutlich macht - ein 
Umstand, dem auch insoferne beson­
dere Bedeutung zukommt, als die an 
den Status des Anerkanntseins ge­
knüpften Rechtsfolgen in die Grund­
rechtssphäre hineinreichen. Die Aus­
formung des verfassungsrechtlichen 
Gleichheitssatzes als allgemeines Sach­
lichkeitsgebot kann heute als fester Be­
standteil der österreichischen Grund­
rechtsdogmatik angesehen werden 30. 

Dieses Sachgesetzlichkeitsprinzip ver­
langt - bei Wahrung eines rechtspoliti­
schen Spielraums des Gesetzgebers -
ein gewisses Maß an Zweckmäßigkeit 
und Vertretbarkeit einer Regelung 
sowie an Zumutbarkeit im Verhältnis 
zu den Betroffenen und den Sachge­
gebenheiten3t. Dabei wird wohl auch 
die Diskrepanz zwischen den nunmehr 
geforderten und den von den bereits 
anerkannten KuR tatsächlich erfüllten 
Voraussetzungen zu beachten sein. 
Die nunmehr geforderte Mitglieder­
zahl von 16.000 entspricht einer Ver­
achtfachung der von der Praxis bisher 
angenommenen Zahl von 2.000, die 

noch dazu in einigen Fällen deutlich 
unterschritten wurde, wie beispiels­
weise die Anerkennung der Herrn­
huter-Brüdergemeine - sie umfaßte 
nach der Volkszählung 1890 268 Mit­
glieder -, aber auch die der Buddhi­
stischen Religionsgesellschaft im Jah­
re 198332 zeigt. Gerade das Beispiel 
Buddhismus, also einer der großen 
Weltreligionen, macht die Problematik 
derartiger Normierungen deutlich, 
nicht zuletzt deshalb, weil dieser 
gemäß seinem Selbstverständnis kein 
Mitgliedschaftsrecht im Sinne euro­
päisch-westlicher Tradition kennt. Daß 
die nunmehrige Zahl deutlich zu hoch 
gegriffen ist, zeigt auch der Umstand, 
daß, bezogen auf die letzte Volkszäh­
lung, nur fünf der derzeit anerkannten 
Religionsgemeinschaften (Katholische 
Kirche, Evangelische Kirche, Grie­
chisch-orientalische Kirche, Islamische 
Glaubensgemeinschaft und ganz 
knapp die Altkatholische Kirche) diese 
Voraussetzungen erfüllen würden. Da 
derzeit nur eine der die Anerkennung 
begehrenden Gruppen, nämlich die 
Zeugen Jehovas, die geforderte Anhän­
gerzahl aufweist, wäre eine positive 
Erledigung aller übrigen Anträge von 
vornherein ausgeschlossen. Der im 
Hinblick auf die oben geänderte Recht­
sprechung des VwGH nunmehr gege­
bene "durchsetzbare" Rechtsanspruch 
auf Anerkennung wird damit weitge­
hend unterlaufen. Wie man unter sol­
chen Bedingungen den Status einer 
Bekenntnisgemeinschaft als "Vorstufe 
der Anerkennung" bezeichnen kann, 
ist unerfindlich. 

Besonders deutlich wird die Proble­
matik dieser Bestimmung auch in 

30 $.taat vieler Michael Holoubek, Die Sachlichkeitsprüfung des allgemeinen Gleichheitssatzes in' 
OZW 1991, 73. ' . 

3\ Ge:1m.rd StolI, Das ~achlichkeitsprinzip als Ausformung des Gleichheitsgrundsatzes in: Öster-
reichische Steuer-ZeItung 1989, 195. ' 

32 Vgl. Anm. 11. 
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Zusammenhang mıt den altorientali- bedenklich und erinnert den ück-
schen Kirchen en!| die Arme- staatskirchenhoheitliche Zeiten
nisch-apostolische Kirche und die alsz das Katholikengesetz 1874 die
Syrisch-orthodoxe IC anerkannt Katholische IC unter Vermögens-
sind könnte die Koptisch-orthodoxe auUfsıc tellte Diese Bestimmung läft
Kirche nıicht mehr anerkannt werden, auch insoweıt Klarheit wünschen
obwohl S1€e die gleiche Glaubenstradi- übrig, als den Erläuternden Bemer-
tiıon hat und e1InN!| vergleichbare Be- ungen die Notwendigkeit dieses
kennerzahl aufweist Erfordernisses insbesondere [1L Hın-
(Ganz allgemein ist neben e1IiNnem hi- blick auf JENEC Rechtsfolgen abgestellt
storischen Gesichtspunkt diesem wird die erst mıiıt der erkennung
usammenhang auch die räumliche verbunden sind (Abgabenrecht Sub-

deren ventionıerung Von Privatsc  en Fi-erteilung der Mitglieder,
Altersstruktur, die Verbreitung aufßer- NaNZIETUNSG des Religionsunterrichts)
halb Osterreichs, nicht zuletzt auch die diesem usammenhang ıst festzu-
durchschnittliche Dauer der Zugehö- halten da{fs die Vermögensverwaltung

ach herrschender Lehre und echt-rigkeit der etreffenden Gemein-
SC der etrfw. auch der Umstand sprechung den gelegen-
berücksichtigen, dafß zahlreiche Mit- heiten Sinne des Art StiG!
glieder vorübergehend ihren zählen ist®
SItZ I Österreichen Mit dem rtordernis der „posıtıven
Ebenso wIie die fixe Mitgliederz: 1ST Grundeinstellung gegenüber SGtaat und

Gesellschaft“ wird orofes TIThemaauch das generelle rfordernis eiNes der gegenwartıgen SGtaats- und Rechts-zwanzigjährigen estandes (10 Jahre philosophie an Es ISTt typischdavon als Bekenntnisgemeinschaft) ab-
zulehnen da 1 solch schematisches dafß das Selbstbestimmungs-

recC 1r spezifischen Prägungorgehen Abstellen auf die an kon- Widerstreit einzelnen rund-'eten Fall vorliegenden und sich stark
voneinander unterscheidenden Um- echten geraten kann Wıe 1NMMer auch
stände ausschlie{(st | S sSind vielmehr die Abwägungen der Religionsfreiheit

vorzunehmen in werden, dieAämtliche ber den Mitgliederstand erleihung der Ööffentlich-rechtlichenhinausreichende aktoren, die auf
den Bestand einer Religionsgemein- Stellung mufs wohl die prinzipielle
SC. FEinfluf(s en und als olchen Akzeptanz des pluralistischen Rechts-

taates und die Bejahung der grund-den „qualitativen esamtzustand der sätzlichen STaatlıchen T  ung Ver-etreffenden Religionsgemeinschaft
ausmachen ihrem ZusammenwIr- lan werden 1C ausreichend IST

ken beurteilen jedenfalls die punktuelle Ablehnung
einzelner STaatlıcher Vorsc.  en aus

Au  D das rfordernis VO  5 Einn:  en Gewissensgründen, gerade e1nNnem
und Vermögen 1Ur für religiöse
7wecke beziehungsweise die sich dar-

Staat der diese Voraussetzungen und
Legitimationen 1n der Garantie VO  -

aus ergebende staatliche Kontrolle ıst rundrechten findet

Vgl insbesondere 47/135/1974 und die dort zıtierte lteratur die Rechtsprechung
Kirchenbeitragsangelegenheiten, vgl Gampl/Potz/Schinkele, Osterreichisches Staatskirchenrecht,

Bd. 1,
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Zusammenhang mit den altorientali­
schen Kirchen. Während die Arme­
nisch-apostolische Kirche und die 
Syrisch-orthodoxe Kirche anerkannt 
sind, könnte die Koptisch-orthodoxe 
Kirche nicht mehr anerkannt werden, 
obwohl sie die gleiche Glaubenstradi­
tion hat und eine vergleichbare Be­
kennerzahl aufweist. 

Ganz allgemein ist neben einem hi­
storischen Gesichtspunkt in diesem 
Zusammenhang auch die räumliche 
Verteilung der Mitglieder, deren 
Altersstruktur, die Verbreitung außer­
halb Österreichs, nicht zuletzt auch die 
durchschnittliche Dauer der Zugehö­
rigkeit zu der betreffenden Gemein­
schaft oder etwa auch der Umstand zu 
berücksichtigen, daß zahlreiche Mit­
glieder nur vorübergehend ihren 
Wohnsitz in Österreich haben. 

Ebenso wie die fixe Mitgliederzahl ist 
auch das generelle Erfordernis eines 
zwanzigjährigen Bestandes (10 Jahre 
davon als Bekenntnisgemeinschaft) ab­
zulehnen, da ein solch schematisches 
Vorgehen ein Abstellen auf die im kon­
kreten Fall vorliegenden und sich stark 
voneinander unterscheidenden Um­
stände ausschließt. Es sind vielmehr 
sämtliche - über den Mitgliederstand 
hinausreichende - Faktoren, die auf 
den Bestand einer Religionsgemein­
schaft Einfluß haben und als solchen 
den "qualitativen Gesamtzustand" der 
betreffenden Religionsgemeinschaft 
ausmachen, in ihrem Zusammenwir­
ken zu beurteilen. 

Auch das Erfordernis von Einnahmen 
und Vermögen nur für religiöse 
Zwecke beziehungsweise die sich dar­
aus ergebende staatliche Kontrolle ist 

bedenklich und erinnert an den Rück­
fall in staatskirchenhoheitliche Zeiten, 
als etwa das Katholikengesetz 1874 die 
Katholische Kirche unter Vermögens­
aufsicht stellte. Diese Bestimmung läßt 
auch insoweit an Klarheit zu wünschen 
übrig, als in den Erläuternden Bemer­
kungen für die Notwendigkeit dieses 
Erfordernisses insbesondere im Hin­
blick auf jene Rechtsfolgen abgestellt 
wird, die erst mit der Anerkennung 
verbunden sind (Abgabenrecht, Sub­
ventionierung von Privatschulen, Fi­
nanzierung des Religionsunterrichts). 
In diesem Zusammenhang ist festzu­
halten, daß die Vermögensverwaltung 
nach herrschender Lehre und Recht­
sprechung zu den inneren Angelegen­
heiten im Sinne des Art. 15 StGG zu 
zählen ist33• 

Mit dem Erfordernis der "positiven 
GrundeinsteIlung gegenüber Staat und 
Gesellschaft" wird ein großes Thema 
der gegenwärtigen Staats- und Rechts­
philosophie angerissen. Es ist typisch, 
daß das kirchliche Selbstbestimmungs­
recht in seiner spezifischen Prägung 
in Widerstreit zu einzelnen Grund­
rechten geraten kann. Wie immer auch 
die Abwägungen der Religionsfreiheit 
vorzunehmen sein werden, für die 
Verleihung der öffentlich-rechtlichen 
Stellung muß wohl die prinzipielle 
Akzeptanz des pluralistischen Rechts­
staates und die Bejahung der grund­
sätzlichen staatlichen Ordnung ver­
langt werden. Nicht ausreichend ist 
jedenfalls die punktuelle Ablehnung 
einzelner staatlicher Vorschriften aus 
Gewissensgründen, gerade in einem 
Staat, der diese Voraussetzungen und 
Legitimationen in der Garantie von 
Grundrechten findet. 

33 Vgl. insbesondere OGH SZ 47/135/1974 und die dort zitierte pteratur sowie die Rechtsprechung 
in Kirchenbeitragsangelegenheiten, vgl. Gampl/potzISchinkele, Osterreichisches Staatskirchenrecht, 
Bd. 1, 35, 39f. 
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Was das unter er angesprochene ber die Rechtspersönlichkeit VO:  - reli-
er den anderen Religions- z1ösen ekenntnisgemeinschaften STEe
gemeinschaften betrifft, sind als sicherlich eher Anfang als Ende
Maf{fsstab wohl die strafrec  ichen einer Weiterentwicklung des OSter-
Tatbestände ZU Schutz des relig1ösen reichischen Religionsrechtes. Zentrale
Friedens heranzuziehen. Darauf deu- Bedeutung wird el auch dem
ten auch die Erläuterungen hin, die das Art. 15 StGG verbürgten kirchlichen
staatliche Interesse, da{fs der relig1öse beziehungsweise religionsgesellschaft-
Friede nicht gestört werde, als WeC lichen Selbstbestimmungsrecht
dieser Anerkennungsvoraussetzungen kommen. Diese Bestimmung hat be-

reıits insoweıt eiıne gewlsse elatı-
vierung erfahren, als institutionelle

Diese beiden zuletzt behandelten Freiheitsgarantie zunehmend als AÄus-
stellen eine Konkretisierung flu{s des umfassenden enschenrechts

dar, Sind aber auch durch die bis- auf Religionsfreiheit verstanden wird
herige Formulierung Aner- unmehr werden darüber hinausge-
kennungsG umfa{ist ohne diesem hend die Art 15 StGG enthaltenen

grundrechtlichen ewährleistungenahmen auf die rage einzugehen, ob
diese Kriterien überhaupt eiıner aus- aussc.  eflich für gesetzlich anerkann-
rücklichen Positivierung bedürfen te rchen und Religionsgesellschaften
Was die nunmehrige Regelung hin- hinterfragen sSenıin. ESs wird er
S1C Mitgliederzahl und Bestand entsprechend dem Charakter des Oster-
betrifft, erscheint die offene FOr- reichischen Religionsrechts als Quer-
mulierung AnerkennungsG, schnittsmaterie der welteren olge
die relativ bestimmt VO: „Bestand die gesamte Rechtsordnung dahinge-
weni1gstens einer ach den Anforde- hend untersuchen se1in, inwıleweiıt
rungen dieses Gesetzes eingerichteten Rechtsfolgen, die den Umstand des
Kultusgemeinde“ spricht, auch Aaus Anerkanntseins anknüpfen, weiterhin
rechtsstaatlicher 1C insgesamt be- legitimieren sind der unsachliche
friedigender als die Verknüpfung elınes Differenzierungen darstellen Damiut
zwanzigjährigen Bestandes mit eiıner usammenhang wird auch entspre-
festen ntergrenze die Zahll der en! der geänderten Verfassungs-
Angehörigen (die och azu derzeit wirklichkeit und dem gewandelten
praktisc nıcht erreichbar ist) Das bei Staat-Kirche-Verhältnis eine inha.
der Ausübung unbestimmter Gesetzes- Neubestimmung der öffentlich-recht-
begriffe ausgeübte Ermessen ermög- Llichen Stellung erfolgen en
licht wesentlich sachgerechtere Ent- Religions- und Weltanschauungsfrei-
scheidungen als die feste indung heit ist wohl umfassend geWw.  eistet,

aber kein konturenloses rTrundrecschematisch vorgegebene Kriterien.
el darf nicht übersehen werden, Die Fragen einer Zuordnung relig1ös-
da{fs auch Entscheidungen der ober- weltanschaulicher Verbände ZUum

staatlichen Rechtsbereich tellen einenbehördlichen beziehungsweise höchst-
gerichtlichen Ontrolle unterliegen. TUIsSteın für eın dem Grundrecht auf
Es ist wohl erwarten, da{f abseh- Religionsfreiheit und damit eın den
barer Zeıt Verfassungs- und erwal- Grundsätzen der religiösen Neutralität
tungsgerichtshof muıiıt diesem Gesetz (nicht ifferenz), Parıtät und Tole-
befafßt sSeıin werden. Das eue Gesetz 17 verpflichtetes Religionsrecht dar.
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Was das unter Ziffer 5 angesprochene 
Verhältnis zu den anderen Religions­
gemeinschaften betrifft, so sind als 
Maßstab wohl nur die strafrechtlichen 
Tatbestände zum Schutz des religiösen 
Friedens heranzuziehen. Darauf deu­
ten auch die Erläuterungen hin, die das 
staatliche Interesse, daß der religiöse 
Friede nicht gestört werde, als Zweck 
dieser Anerkennungsvoraussetzungen 
nennen. 

Diese beiden zuletzt behandelten 
Punkte stellen eine Konkretisierung 
dar, sind aber auch durch die bis­
herige Formulierung in § 1 Z 1 Aner­
kennungsG umfaßt - ohne in diesem 
Rahmen auf die Frage einzugehen, ob 
diese Kriterien überhaupt einer aus­
drücklichen Positivierung bedürfen. 
Was die nunmehrige Regelung hin­
sichtlich Mitgliederzahl und Bestand 
betrifft, so erscheint die offene For­
mulierung in § 1 Z 2 AnerkennungsG, 
die relativ unbestimmt vom "Bestand 
wenigstens einer nach den Anforde­
rungen dieses Gesetzes eingerichteten 
Kultusgemeinde" spricht, auch aus 
rechtsstaatlicher Sicht insgesamt be­
friedigender als die Verknüpfung eines 
zwanzigjährigen Bestandes mit einer 
festen Untergrenze für die Zahl der 
Angehörigen (die noch dazu derzeit 
praktisch nicht erreichbar ist). Das bei 
der Ausübung unbestimmter Gesetzes­
begriffe ausgeübte Ermessen ermög­
licht wesentlich sachgerechtere Ent­
scheidungen als die feste Bindung an 
schematisch vorgegebene Kriterien. 
Dabei darf nicht übersehen werden, 
daß auch Entscheidungen der ober­
behördlichen beziehungsweise höchst­
gerichtlichen Kontrolle unterliegen. 
Es ist wohl zu erwarten, daß in abseh­
barer Zeit Verfassungs- und Verwal­
tungsgerichtshof mit diesem Gesetz 
befaßt sein werden. Das neue Gesetz 

über die Rechtspersönlichkeit von reli­
giösen Bekenntnisgemeinschaften steht 
sicherlich eher am Anfang als am Ende 
einer Weiterentwicklung des öster­
reichischen Religionsrechtes. Zentrale 
Bedeutung wird dabei auch dem in 
Art. 15 StGG verbürgten kirchlichen 
beziehungsweise religionsgesellschaft­
lichen Selbstbestimmungsrecht zu­
kommen. Diese Bestimmung hat be­
reits insoweit eine gewisse Relati­
vierung erfahren, als institutionelle 
Freiheitsgarantie zunehmend als Aus­
fluß des umfassenden Menschenrechts 
auf Religionsfreiheit verstanden wird. 
Nunmehr werden darüber hinausge­
hend die in Art. 15 StGG enthaltenen 
grundrechtlichen Gewährleistungen 
ausschließlich für gesetzlich anerkann­
te Kirchen und Religionsgesellschaften 
zu hinterfragen sein. Es wird daher 
entsprechend dem Charakter des öster­
reichischen Religionsrechts als Quer­
schnittsmaterie in der weiteren Folge 
die gesamte Rechtsordnung dahinge­
hend zu untersuchen sein, inwieweit 
Rechtsfolgen, die an den Umstand des 
Anerkanntseins anknüpfen, weiterhin 
zu legitimieren sind oder unsachliche 
Differenzierungen darstellen. Damit 
im Zusammenhang wird auch entspre­
chend der geänderten Verfassungs­
wirklichkeit und dem gewandelten 
Staat-Kirche-Verhältnis eine inhaltliche 
Neubestimmung der öffentlich-recht­
lichen Stellung zu erfolgen haben. 
Religions- und Weltanschauungsfrei­
heit ist wohl umfassend gewährleistet, 
aber kein konturenloses Grundrecht. 
Die Fragen einer Zuordnung religiös­
weltanschaulicher Verbände zum 
staatlichen Rechtsbereich stellen einen 
Prüfstein für ein dem Grundrecht auf 
Religionsfreiheit und damit ein den 
Grundsätzen der religiösen Neutralität 
(nicht Indifferenz), Parität und Tole­
ranz verpflichtetes Religionsrecht dar. 
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Anhang
Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit VOomn religiösen Bekenntnisgemeinschaften
BGBI 19/ 1998 (NR: 038 1013 102 5596 634.)
Ausgabedatum:
Der Nationalrat hat beschlossen:

Begriff der religiösen Bekenntnisgemeinschaft
S Religiöse Bekenntnisgemeinschaften iınne dieses Bundesgesetzes sind Vereinigungen VOoNn An-
ängern ıner Religion, die gesetzlich nıicht anerkannt sind.

Twer'|! der Rechtspersönlichkeit für eiıne religiöse Bekenntnisgemeinschaft
&8  S (1) Religiöse Bekenntnisgemeinschaften erwerben die Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundes-
gesetz durch Antrag beim Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten nach Ablauf
ıner TI1S! Von sechs Monaten nach dem Einlangen dieses Antrages, WEe) nicht innerhalb dieser Frist
eın Bescheid über die Versagung der Rechtspersönlichkeit (S zugestellt worden ist.

(2) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat das Einlangen VOINl nträ-
SCH gemäß Abs. „Amtsblatt ZUr!Tr Wiener eitung” undzumachen.

(3) Über den Erwerb der Rechtspersönlichkeit ist eın Feststellungsbescheid erlassen, der den
Namen der relig1ösen Bekenntnisgemeinschaft SOWIE die nach aufßen vertretungsbefugten Organe
allgemeiner Bezeichnung enthalten hat.

(4) Mıt dem Feststellungsbescheid nach Abs. hat der Bundesminister für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten die Auflösung jener Vereine zu verbinden, deren ‚WeC. der Verbreitung der
Religionslehre der betreffenden religiösen Bekenntnisgemeinschaft besteht.

(5) Wird eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft unter Auflösung ınes Vereines, der der Unterstützung
des betreffenden religiösen Bekenntnisses Jlent, 1TIEeEU gebildet, ist abgabenrechtlich von ınem
bloßen Wechsel der Rechtsform und weiterem Fortbestehen eın und desselben Steuerpflichtigen
(Rechtsträgers) auszugehen.
(6) Religiöse Bekenntnisgemeinschaften muıt Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz haben
das Recht, ıch als „staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft“” ZU bezeichnen.

Antrag der religiösen Bekenntnisgemeinschaft auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit
8  S (1) Der Antrag der relig1ıösen Bekenntnisgemeinschaft auf rwer'! der Rechtspersönlichkeit hat
durch die Vertretung der religiösen ekenntnisgemeinschaft erfolgen. Die Vertretungsbefugnis ist
glaubhaft machen. Ferner ist eine Zustelladresse anzugeben.
(2) Dem Antrag sind Statuten und ergänzende Unterlagen beizulegen, us denen sich Inhalt un!
Praxıs des Religionsbekenntnisses ergeben.
(3) Zusammen mıit dem Antrag ist der Nachweis erbringen, daflß der religiösen ekenntnisgemein-
schaft mindestens 300 Personen mıit Wohnsitz ın Österreich angehören, we weder ıner religiıösen
Bekenntnisgemeinschaft mıiıt Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz noch ıner gesetzlich
anerkannten Kirche der Religionsgesellschaft angehören.
(4) Bundesgebiet bestehende Vereıine, deren Zweck der Verbreitung der Religionslehre der reli-
g1öÖsen Bekenntnisgemeinscha besteht, en Verfahren Parteistellung; S1e sind mıt dem Antrag
namhaft zu machen.

Statuten
5  S (1) Die Statuten haben enthalten:

Name der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, welcher beschaffen seın muß, da{fs muıt der Lehre
der religiösen Bekenntnisgemeinschaft Zusammenhang gebracht werden kannn und Verwechslun-

mıiıt bestehenden religiösen Bekenntnisgemeinschaften mıt Rechtspersönlichkeit un: gesetzlich
anerkanntenen und Religionsgesellschaften der deren Einrichtungen ausschliefßt,
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Anhang 

Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften 

BGB!. I 19/1998 (NR: GP XX RV 938 AB 1013 S. 102. BR: AB 5596 S. 634.) 
Ausgabedatum: 9.1.1998 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriff der religiösen Bekenntnisgemeinschaft 

§ 1. Religiöse Bekenntnisgemeinschaften im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Vereinigungen von An­
hängern einer Religion, die gesetzlich nicht anerkannt sind. 

Erwerb der Rechtspersönlichkeit für eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft 

§ 2. (1) Religiöse Bekenntnisgemeinschaften erwerben die Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundes­
gesetz durch Antrag beim Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten nach Ablauf 
einer Frist von sechs Monaten nach dem Einlangen dieses Antrages, wenn nicht innerhalb dieser Frist 
ein Bescheid über die Versagung der Rechtspersönlichkeit (§ 5) zugestellt worden ist. 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat das Einlangen von Anträ­
gen gemäß Abs. 1 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(3) Über den Erwerb der Rechtspersönlichkeit ist ein Feststellungsbescheid zu erlassen, der den 
Namen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft sowie die nach außen vertretungsbefugten Organe in 
allgemeiner Bezeichnung zu enthalten hat. 

(4) Mit dem Feststellungsbescheid nach Abs. 3 hat der Bundesminister für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten die Auflösung jener Vereine zu verbinden, deren Zweck in der Verbreitung der 
Religionslehre der betreffenden religiösen Bekenntnisgemeinschaft besteht. 

(5) Wird eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft unter Auflösung eines Vereines, der der Unterstützung 
des betreffenden religiösen Bekenntnisses dient, neu gebildet, so ist abgabenrechtlich von einem 
bloßen Wechsel der Rechtsform und weiterem Fortbestehen ein und desselben Steuerpflichtigen 
(Rechtsträgers ) auszugehen. 

(6) Religiöse Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz haben 
das Recht, sich als "staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft" zu bezeichnen. 

Antrag der religiösen Bekenntnisgemeinschaft auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit 

§ 3. (1) Der Antrag der religiösen Bekenntnisgemeinschaft auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit hat 
durch die Vertretung der religiösen Bekenntnisgemeinschaft zu erfolgen. Die Vertretungsbefugnis ist 
glaubhaft zu machen. Ferner ist eine Zustelladresse anzugeben. 

(2) Dem Antrag sind Statuten und ergänzende Unterlagen beizulegen, aus denen sich Inhalt und 
Praxis des Religionsbekenntnisses ergeben. 

(3) Zusammen mit dem Antrag ist der Nachweis zu erbringen, daß der religiösen Bekenntnisgemein­
schaft mindestens 300 Personen mit Wohnsitz in Österreich angehören, welche weder einer religiösen 
Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz noch einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören. 

(4) Im Bundesgebiet bestehende Vereine, deren Zweck in der Verbreitung der Religionslehre der reli­
giösen Bekenntnisgemeinschaft besteht, haben im Verfahren Parteistellung; sie sind mit dem Antrag 
namhaft zu machen. 

Statuten 
§ 4. (1) Die Statuten haben zu enthalten: 

1. Name der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, welcher so beschaffen sein muß, daß er mit der Lehre 
der religiösen Bekenntnisgemeinschaft in Zusammenhang gebracht werden kann und Verwechslun­
gen mit bestehenden religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit und gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften oder deren Einrichtungen ausschließt, 
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Darstellung der Religionslehre, welche sich VO!  3 der Lehre bestehender religiöser Bekenntnisgemein-
schaften nach diesem Bundesgesetz VOIl der Lehre gesetzlich anerkannter Kirchen und eli-
gionsgesellschaften unterscheiden mudß

Darstellung der ich der Religionslehre ergebenden Zwecke und Ziele der relig1ösen ekenntnis-
gemeinschaft Rechte und Pflichten der Angehörigen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft

Bestimmungen betreffend den Beginn der Mitgliedschaft und die Beendigung der Mitgliedschaft
wobei die Beendigung jedenfalls gemäß Abs gewährleistet mufßs

Art der estellung der gane der religlösen Bekenntnisgemeinschaft deren sachlicher und Ortliıcher
Wirkungskreis, Sitz und Verantwortlichkeit den staatlichen Bereich

Vertretung der religiösen Bekenntnisgemeinschaft nach außen,
der Aufbringung der für die Erfüllung der wirtscha  ichen Bedürfnisse erforderlichen Mittel

Bestimmungen für den Fall der Beendigung der Rechtspersönlichkeit wobeil insbesondere sicherzu-
tellen ıst daß Forderungen die religıöse Bekenntnisgemeinschaft ordnungsgemäfß abgewickelt
werden und das Vermögen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft nicht für Zwecke verwendet wird
die ihrer Zielsetzung widersprechen
(2) den Statuten vorgesehen werden, da{fs uch örtliche Teilbereiche der religiösen Bekenntnis-
gemeinschaft C1ISCNE Rechtspersönlichkeit erwerben können diesem Fall haben die Statuten bezüg-
lich der eılbereiche bestimmen

Bezeichnung des Ortliıchen irkungsbereiches,
CIHCHNC vertretungsberechtigte Urgane,
Bestimmungen betreffend den Rechtsübergang bei Auflösung dieses Rechtsträgers.

Versagung des Erwerbs der Rechtspersönlichkeit
L (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat den Erwerb der
Rechtspersönlichkeit Si  y W ]

dies 1n Hinblick auf die Lehre oder deren Anwendung ZU Schutz der -® demokratischen
Gesellscha: gegebenen Interessen der öffentlichen Sicherheit der öffentlichen T'  ung, Gesundheit
und Moral der Schutz der Rechte un Freiheiten anderer notwendig ist dies 1St insbesondere bei
Aufforderung ZUu e1Nnemnl IT Strafe bedrohtem gesetzwidrigen Verhalten, bei E Behinderung der
psychischen Entwicklung VO)]  5 Heranwachsenden, bei Verletzung der psychischen Integrität und bei
Anwendung psychotherapeutischer Methoden, insbesondere Z.UI11 Zwecke der Glaubensvermittlung,
gegeben,

die Statuten dem nicht entsprechen
(2) Die Versagung der Rechtspersönlichkeit 1ST „Amtsblatt ZUXI Wiener Zeitung kundzumachen

Erwerb der Rechtspersönlichkeit für Öörtliche Teilbereiche iner religiösen ekenntnisgemeinschaft
S Der Erwerb der Rechtspersönlichkeit für Ortlıche Teilbereiche er relig1ösen Bekenntnisgemein-
SC| bedarf ©5 Antrages UrcC! die relig1öse Bekenntnisgemeinschaft beim Bundesminister für
Unterricht und kulturelle Angelegenheıiten und wird mıiıt dem Tag des Einlangens wirksam Der
Bundesmuinister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat das Einlangen des Antrages
bestätigen
Mitteilungspflichten der religiösen Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit

Religiöse Bekenntnisgemeinschaften un deren Teilbereiche mıit Rechtspersönlichkeit haben die
Namen und Anschriften ihrer jeweiligen vertretungsberechtigten Organe jede Änderung der
Statuten unverzüglich dem Bundesministerium für nterrıic un kulturelle Angelegenheiten
bekanntzugeben Die Kenntnisnahme ISt bescheidmäßig Si  y WE} statutenwidrige
Bestellung der Organe der Behörde ZUIXI enn!‘ gelangt ıst beziehungsweise die Statutenänderung
den Grund für 111e Versagung gemäß CS  0 geben würde

eendigung der Mitgliedschaft ® religiösen Bekenntnisgemeinschaft
S (1) Die Beendigung der Mitgliedschaft Z.u einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft erfolgt jeden-
falls UrC! die Erklärung des ustrıttes VOI der Bezirksverwaltungsbehörde Diese hat den Austritt
der betreffenden religlösen Bekenntnisgemeinschaft mitzuteilen

(2) Gebühren anläfslich des ustrıttes dürfen nicht gefordert werden
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2. Darstellung der Religionslehre, welche sich von der Lehre bestehender religiöser Bekenntnisgemein­
schaften nach diesem Bundesgesetz sowie von der Lehre gesetzlich anerkannter Kirchen und Reli­
gionsgesellschaften unterscheiden muß, 
3. Darstellung der sich aus der Religionslehre ergebenden Zwecke und Ziele der religiösen Bekenntnis­
gemeinschaft sowie Rechte und Pflichten der Angehörigen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, 
4. Bestimmungen betreffend den Beginn der Mitgliedschaft und die Beendigung der Mitgliedschaft, 
wobei die Beendigung jedenfalls gemäß § 8 Abs. 1 gewährleistet sein muß, 
5. Art der Bestellung der Organe der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, deren sachlicher und örtlicher 
Wirkungskreis, Sitz und Verantwortlichkeit für den staatlichen Bereich, 
6. Vertretung der religiösen Bekenntnisgemeinschaft nach außen, 
7. Art der Aufbringung der für die Erfüllung der wirtschaftlichen Bedürfnisse erforderlichen Mittel, 
8. Bestimmungen für den Fall der Beendigung der Rechtspersönlichkeit, wobei insbesondere sicherzu­
stellen ist, daß Forderungen gegen die religiöse Bekenntnisgemeinschaft ordnungsgemäß abgewickelt 
werden und das Vermögen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft nicht für Zwecke verwendet wird, 
die ihrer Zielsetzung widersprechen. 
(2) In den Statuten kann vorgesehen werden, daß auch örtliche Teilbereiche der religiösen Bekenntnis­
gemeinschaft eigene Rechtspersönlichkeit erwerben können. In diesem Fall haben die Statuten bezüg­
lich der Teilbereiche zu bestimmen: 
1. Bezeichnung des örtlichen Wirkungsbereiches, 
2. eigene vertretungsberechtigte Organe, 
3. Bestimmungen betreffend den Rechtsübergang bei Auflösung dieses Rechtsträgers. 

Versagung des Erwerbs der Rechtspersönlichkeit 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat den Erwerb der 
Rechtspersönlichkeit zu versagen, wenn 

1. dies im Hinblick auf die Lehre oder deren Anwendung zum Schutz der in einer demokratischen 
Gesellschaft gegebenen Interessen der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit 
und Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist; dies ist insbesondere bei 
Aufforderung zu einem mit Strafe bedrohtem gesetzwidrigen Verhalten, bei einer Behinderung der 
psychischen Entwicklung von Heranwachsenden, bei Verletzung der psychischen Integrität und bei 
Anwendung psychotherapeutischer Methoden, insbesondere zum Zwecke der Glaubensvermittlung, 
gegeben, 
2. die Statuten dem § 4 nicht entsprechen. 
(2) Die Versagung der Rechtspersönlichkeit ist im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

Erwerb der Rechtspersönlichkeit für örtliche Teilbereiche einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft 

§ 6. Der Erwerb der Rechtspersönlichkeit für örtliche Teilbereiche einer religiösen Bekenntnisgemein­
schaft bedarf eines Antrages durch die religiöse Bekenntnisgemeinschaft beim Bundesminister für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und wird mit dem Tag des Einlangens wirksam. Der 
Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat das Einlangen des Antrages zu 
bestätigen. 

Mitteilungspflichten der religiösen Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit 

§ 7. Religiöse Bekenntnisgemeinschaften und deren Teilbereiche mit Rechtspersönlichkeit haben die 
Namen und Anschriften ihrer jeweiligen vertretungsberechtigten Organe sowie jede Änderung der 
Statuten unverzüglich dem Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
bekanntzugeben. Die Kenntnisnahme ist bescheidmäßig zu versagen, wenn eine statutenwidrige 
Bestellung der Organe der Behörde zur Kenntnis gelangt ist beziehungsweise die Statutenänderung 
den Grund für eine Versagung gemäß § 5 geben würde. 

Beendigung der Mitgliedschaft zu einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft 

§ 8. (1) Die Beendigung der Mitgliedschaft zu einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft erfolgt jeden­
falls durch die Erklärung des Austrittes vor der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese hat den Austritt 
der betreffenden religiösen Bekenntnisgemeinschaft mitzuteilen. 

(2) Gebühren anläßlich des Austrittes dürfen nicht gefordert werden. 
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Beendigung der Rechtspersönlichkeit
S (1) Die Rechtspersönlichkeit en durch

Selbstauflösung, die dem Bundesminister für nNterrıc| und kulturelle Angelegenheiten schriftlich
bekanntzugeben ist,

Aberkennung der Rechtspersönlichkeit.
(2) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat iner religiösen Bekenntnis-
gemeinschaft oder deren Teilbereich die Rechtspersönlichkeit abzuerkennen, W e’

sS1e eiıne der für den TWer'| der Rechtspersönlichkeit maßgeblichen Voraussetzungen S  e der
nıicht mehr erbringt,

s1e durch mindestens eın keine handlungsfähigen vertretungsbefugten Organe den at-
lichen Bereich besitzt,

bei Vorliegen der Voraussetzungen für eiıne Versagung der Rechtspersönlichkeit gemäß -  S 5I sofern
trotz Aufforderung Z.u] Abstellung des Aberkennungsgrundes dieser fortbesteht, der

bei statutenwidrigem Verhalten, sofern 'OtZ Aufforderung Z.Uu] Abstellung dieses fortbesteht.
(3) Die Aberkennung der Rechtspersönlichkeit ist 1m „Amtsbla: ZULFC Wiıener eitung“ kundzumachen.

Register über die religiösen ekenntnisgemeinschaften mıiıt Rechtspersönlichkeit
(1) Der Bundesminister für nterr1: und kulturelle Angelegenheiten hat eın Register über die

religıösen ekenntnisgemeinschaften mıiıt Rechtspersönlichkeit führen Dieses hat zZzu enthalten:
Name der relig1ösen Bekenntnisgemeinschaft,
Rechtspersönlichkeiten Teilbereiche,
Geschäftszahl unı atum des Feststellungsbescheides SCH 5 Abs. 3,
vertretungsbefugte Organe und Zeichnungsberechtigung,
bei Beendigung der Rechtspersönlichkeit den Grund

(2) Das Kegister ist Öffentlich.
(3) erlangen ist jedermann Auskunft über die der religiösen Bekenntnisgemeinschaft
und über deren nach ußen vertretungsbefugten Mitglieder erteilen. Ferner ist auf ntrag der reli-
gy1ösen Bekenntnisgemeinschaft der uch SONst VOon Personen der Institutionen, die eın berechtigtes
Interesse glaubhaft machen, eine Bestätigung darüber auszustellen, Wel nach den vorliegenden Statu-
ten SOWI1e nach den Meldungen gemäß S  S ZUr Vertretung nach außen befugt 1st.

Zusätzliche Voraussetzungen für eine erkennung nach dem Anerkennungsgesetz
(1) Zusätzliche Voraussetzungen den ım Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung Von

Religionsgesellschaften, GBl Nr. 68 / 1874, umschriebenen Voraussetzungen sind
Bestand als Religionsgemeinschaft durch mindestens Jahre, davon mindestens Jahre als reli-

g1Öse Bekenntnisgemeinschaft mıit Rechtspersönlichkeit Sinne dieses Bundesgesetzes,
der Angehörigen der Höhe VOINl mindestens v{[m der Bevölkerung Österreichs nach der

etzten Volkszählung,
Verwendung der Einnahmen und des Vermögens religiöse Zwecke (wozu auch der relig1ösen

Zielsetzung begründete gemeinnütziıge und mildtätige Zwecke zählen),
positıve Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat,
keine gesetzwidrige Störung des Verhältnisses den bestehenden gesetzlich anerkannten Kirchen

und Religionsgesellschaften SOWIeEe sonstigen Religionsgemeinschaften.
(2) Dieses Bundesgesetz findet auf laufende Verwaltungsverfahren auf Grund des Gesetzes betreffend
die gesetzliche Anerkennung VO]  5 Religionsgesellschaften Anwendung. äge auf Anerkennung als
Religionsgesellschaft sind als äge gemäß &5 werten, wobei der Tag des Inkrafttretens dieses
undesgesetzes als Tag der Einbringung gilt.
Schlußbestimmungen

Dieses Bundesgesetz trıtt mıit dem auf die Kundmachung folgenden Tag Kraft.

Mıt der Vollziehung des S  S Abs. ist der Bundesminister für Finanzen, übrigen der undes-
miıinıster Unterricht und kulturelle Angelegenheiten betraut.
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Beendigung der Rechtspersönlichkeit 

§ 9. (1) Die Rechtspersönlichkeit endet durch 

1. Selbstauflösung, die dem Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten schriftlich 
bekanntzugeben ist, 
2. Aberkennung der Rechtspersönlichkeit. 
(2) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat einer religiösen Bekenntnis­
gemeinschaft oder deren Teilbereich die Rechtspersönlichkeit abzuerkennen, wenn 
1. sie eine der für den Erwerb der Rechtspersönlichkeit maßgeblichen Voraussetzungen nicht oder 
nicht mehr erbringt, 
2. sie durch mindestens ein Jahr keine handlungsfähigen vertretungsbefugten Organe für den staat­
lichen Bereich besitzt, 
3. bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine Versagung der Rechtspersönlichkeit gemäß § 5, sofern 
trotz Aufforderung zur Abstellung des Aberkennungsgrundes dieser fortbesteht, oder 
4. bei statutenwidrigem Verhalten, sofern trotz Aufforderung zur Abstellung dieses fortbesteht. 
(3) Die Aberkennung der Rechtspersönlichkeit ist im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

Register über die religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit 

§ 10. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat ein Register über die 
religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit zu führen. Dieses hat zu enthalten: 
1. Name der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, 
2. Rechtspersönlichkeiten für Teilbereiche, 
3. Geschäftszahl und Datum des Feststellungsbescheides gern. § 2 Abs. 3, 
4. vertretungsbefugte Organe und Zeichnungsberechtigung, 
5. bei Beendigung der Rechtspersönlichkeit den Grund. 
(2) Das Register ist öffentlich. 
(3) Auf Verlangen ist jedermann Auskunft über die Anschrift der religiösen Bekenntnisgemeinschaft 
und über deren nach außen vertretungsbefugten Mitglieder zu erteilen. Ferner ist auf Antrag der reli­
giösen Bekenntnisgemeinschaft oder auch sonst von Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft machen, eine Bestätigung darüber auszustellen, wer nach den vorliegenden Statu­
ten sowie nach den Meldungen gemäß § 7 zur Vertretung nach außen befugt ist. 

Zusätzliche Voraussetzungen für eine Anerkennung nach dem Anerkennungsgesetz 

§ 11. (1) Zusätzliche Voraussetzungen zu den im Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von 
Religionsgesellschaften, RGBl. Nr. 68/1874, umschriebenen Voraussetzungen sind: 
1. Bestand als Religionsgemeinschaft durch mindestens 20 Jahre, davon mindestens 10 Jahre als reli­
giöse Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes, 
2. Anzahl der Angehörigen in der Höhe von mindestens 2 vT der Bevölkerung Österreichs nach der 
letzten Volkszählung, 
3. Verwendung der Einnahmen und des Vermögens für religiöse Zwecke (wozu auch in der religiösen 
Zielsetzung begründete gemeinnützige und mildtätige Zwecke zählen), 
4. positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat, 
5. keine gesetzwidrige Störung des Verhältnisses zu den bestehenden gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften sowie sonstigen Religionsgemeinschaften. 
(2) Dieses Bundesgesetz findet auf laufende Verwaltungsverfahren auf Grund des Gesetzes betreffend 
die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften Anwendung. Anträge auf Anerkennung als 
Religionsgesellschaft sind als Anträge gemäß § 3 zu werten, wobei der Tag des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes als Tag der Einbringung gilt. 

Schlußbestimmungen 

§ 12. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

§ 13. Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 5 ist der Bundesminister für Finanzen, im übrigen der Bundes­
minister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten betraut. 


